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G R U S S W O R T E

Liebe Leser,

Dem europäischen Datenschutz stehen große Veränderungen 
ins Haus! Nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission 
vom 25. Januar 2012 für eine Datenschutzgrundverordnung 
stehen die Verhandlungen in Parlament und Ministerrat an. Ziel 
ist, die bestehenden nationalen Datenschutzgesetze durch eine 
einheitliche, europaweit gültige Datenschutzverordnung zu 
ersetzen und den Schutz personenbezogener Daten damit nicht 
nur zielgerichteter und effizienter, sondern auch ein wesentli-
ches Stück schlanker und einfacher zu gestalten. Gleich wichtig 
ist das Ziel, der digitalen Wirtschaft einen Wachstumsschub zu 
ermöglichen, in dem der freie Fluss von Daten für Unternehmen 
rechtssicher grenzüberschreitend zulässig ist. 

Eine wichtige Rolle spielen in diesem Gesamtzusammenhang 
die betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Es freut mich sehr, 
dass es uns gelungen ist, dieses “Deutsche Konzept” aus der 
Umsetzung der 95/46er-Richtlinie als Modell auf Gesamteuropa zu 
übertragen. Im Gegenzug  für den Erlass der stark bürokratischen 
Benachrichtigungspflichten an die Aufsichtsbehörden sollen 
die Unternehmen künftig verpflichtend einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten ernennen. Alle EU-Mitgliedstaaten 
außer Deutschland betreten mit diesem Vorschlag Neuland 
und es bestehen vielfältige Bedenken hinsichtlich Ausbildung, 
Zuständigkeiten und, schlichtweg, Nützlichkeit einer solchen 
Fachkraft.

An genau dieser kritischen Stelle liefert die vorliegende Studie 
einen entscheidenden Mehrwert. Sie liefert politischen Entsc-
heidungsträgern ebenso wie der Wirtschaft konkrete Zahlen zur 
Arbeit der Datenschutzbeauftragten. Ich werde mich in Europa 
weiterhin für eine differenzierte Lösung bei den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten einsetzen, auch unterhalb einer 
Schwelle von 250 Mitarbeitern. Die Zahlen der Studie werden 
mir dabei eine große Hilfe sein!  

Ihr Axel Voss,
Mitglied des Europa Parlaments

das Thema Datenschutz bleibt in aller Munde. Seit den deutschen 
Datenschutzskandalen 2008, den nur teilweise gelungenen 
Novellen des Bundesdatenschutzgesetzes und den Auseinander-
setzungen Europas mit international agierenden Konzernen ist 
die Nachfrage kontinuierlich gestiegen:  bei den Unternehmen 
im In- und Ausland nach qualifizierten Datenschutzbeauftragten, 
bei den Bürgern nach effektivem Rechtsschutz, der Presse 
nach einem ausgewogenen Bild über die Datenschutzpraxis 
und der Politik nach Datenschutzberatung. Die Möglichkeit 
der Verkettung verschiedenartigster Informationen lässt nicht 
nur neue Geschäftsmodelle, sondern auch alte Ängste neu 
entstehen. Der Aufgabe, hier einen gesellschaftlich akzep-
tierten Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und 
dem Schutz der Privatheit der Betroffenen zu schaffen, ist der 
nationale Gesetzgeber schon wegen der Internationalität des 
„World-Wide-Web“ nicht gewachsen. Das Misstrauen der Betrof-
fenen droht, mögliche weitere Entwicklungen zu bremsen. Die 
politische, juristische und gesellschaftliche Diskussion ist bisher 
von Unkenntnis über das bestehende Datenschutzrecht ebenso 
geprägt, wie von fehlender wissenschaftlicher Aufarbeitung 
der Praxiserfahrungen, auf die insbesondere Deutschland 
verweisen kann. Deshalb hat sich 2B Advice – the privacy 
benchmark als ein führendes international tätiges Datenschutz-
beratungsunternehmen der Aufgabe gestellt, die Erfahrungen 
der betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Deutschland 
auf statistischer Basis zu erheben und damit Erhebungen zum 
Meinungsbild der Bürger oder der Unternehmen durch die Sicht 
der Praktiker zu ergänzen. Diese Erhebung soll alle zwei Jahre 
fortgeführt und der Politik und der wissenschaftlichen Diskus-
sion Fakten, Meinungen und Vorschläge zur Datenschutzpraxis 
in den Unternehmen liefern. Auch die jüngsten Vorschläge 
der Europäischen Kommission für die europaweit einheitlich 
verbindliche Neuregelung des Datenschutzes haben wir einer 
kritischen Befragung der Praktiker unterzogen. 
 
Die Befragung der Praktiker bestätigt den großen gesetzgeber-
ichen Handlungsbedarf im Datenschutz national, europa- und 
weltweit, aber nicht jedes Vorurteil. Ein Blick in die Praxis der 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten in Deutschland ist bei 
der anstehenden Debatte zur Einführung dieser Funktion in 
ganz Europa sicher hilfreich, unberechtigte Ängste abzubauen 
und praxisgerechte Lösungen zu finden. 
 
Ihr Marcus Belke, 
Managing Director
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1 .  E I N F Ü H R U N G  

Die 2B Advice GmbH - the privacy benchmark engagiert sich als 
führende Unternehmensberatung für Datenschutzmanagement 
im Rahmen der deutschen und europäischen Gesetzgebung 
für praktikable Datenschutzregulierungen im Interesse eines 
wirksamen Missbrauchsschutzes und der Gestaltung von 
Vertrauensbeziehungen. Die Experten der 2B Advice GmbH - the 
privacy benchmark sind als Berater und externe Datenschutz-
beauftragte in deutschen Unternehmen auch Ansprechpartner 
für Politik und Verbände bei allen Fragen rund um den Daten-
schutz. Mit der vorliegenden Studie wollen wir die Erfahrungen 
unserer Kunden und Partner mit dem aktuellen Datenschutz-
recht erheben, zusammenfassen und analysieren, um diese 
dann der Gesetzgebung, Verbänden und der Öffentlichkeit im 
Rahmen der anstehenden Debatten zur Verfügung zu stellen. 
Die Datenschutzpraxis 2012 in den deutschen Unternehmen ist 
nicht nur eine Feststellung des Umsetzungsstandes deutscher 
gesetzlicher Vorgaben, sondern durch deren Vorbildwirkung 
für das europäische Datenschutzrecht auch Anregung für deren 
gegenwärtige Überarbeitung.

Der Schutz personenbezogener Daten vor einem Missbrauch 
rückt seit den Datenschutzskandalen 2008 zunehmend in den 
Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit und politischer Diskus-
sion. Dabei vermittelten vermeintliche Datenschutzskandale 
den Eindruck, dass die Konzeption des gegenwärtigen Datens-
chutzes als rechtliche Regulierung wirtschaftlicher Tätigkeit und 
hoheitlicher Gewalt angesichts der technologischen Entwick-
lungen und der wachsenden wirtschaftlichen Verwertbarkeit 
von Informationen nicht länger ein adäquates Sicherheitsniveau 
gewährleisten kann. 

Der Ruf nach einer grundlegenden Neuregulierung des Daten-
schutzrechtes stellt den Gesetzgeber vor die Frage, ob der 
Befund mangelnder Regelungsschärfe zutrifft und ob sich aus 
der Anwendungspraxis Anregungen für dessen Neugestaltung 
ableiten lassen. Mit der Evaluierung der EU-Datenschutzrichtlinie 
des Jahres 1995 hat die EU-Kommission einen solchen Handlungs-
bedarf gesehen und im Januar 2012 umfassende Novellierungs-
vorschläge vorgelegt. Mit der nun vorliegenden Studie wurden 
Unternehmensdatenschutzbeauftragte vorwiegend deutscher 
Unternehmen, die auch international tätig sind, umfassend um 
Stellungnahme ersucht. 

Mit 375 verwertbaren Fragebögen wurde somit ein Meinungsbild 
über die Datenschutzpraxis in 375 deutschen Unternehmen, 
hierunter 90 multinationale Unternehmen, erhoben sowie erste 
Reaktionen auf den Entwurf der EU-Kommission für eine umfas-
sende Datenschutznovelle gesammelt. Insgesamt spiegeln sich 
in dieser Befragung 2.335,1 Jahre Erfahrung im betrieblichen 
Datenschutz wider.

1. Einführung

Datenschutzbeauftragte mit 
2.335 Jahren Erfahrung 
lieferten ein Meinungsbild
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2 .  D I E  W I C H T I G S T E N  E R G E B N I S S E  I M  Ü B E R B L I C K

2. Die wichtigsten
Ergebnisse im Überblick
Die detailreiche Befragung von bis zu 375 professionellen Datenschutzbeauftragten deutscher 

Unternehmen zu ihren praktischen Erfahrungen in der Umsetzung des deutschen Datens-

chutzrechtes liefert deren Einschätzungen zu den Ursachen von Datenschutzverstößen und 

Mängeln in der Organisation und offenbart wichtige gesetzgeberische Handlungsfelder im 

Datenschutzrecht ebenso, wie die Anforderungen an innerbetriebliche Organisation und 

Fortbildung. Erstmals wurden die Praktiker außerdem über ihre Bewertung der europäischen 

Reformvorschläge befragt.

Teilnehmer nach Unternehmensgröße:

Unternehmenssitze nach Kontinent:
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Struktur der befragten Unternehmen
Die Befragung richtete sich im Zeitraum Februar bis April 2012 
an 2.751 förmlich bestellte betriebliche Datenschutzbeauftragte 
in deutschen Unternehmen, die aufgrund ihrer praktischen 
Erfahrung ein klares Bild von der Datenschutzpraxis in den 
Unternehmen zeichnen können. 
Dabei waren 17% der Befragten, die sich an der Umfrage 
beteiligten, in Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten, 37% in 
Unternehmen mit 50 bis 500 Beschäftigten, 30% in Unternehmen 
mit bis zu 5.000 Beschäftigten und 17% in Unternehmen mit 
mehr als 5.000 Beschäftigten tätig (siehe 4.1.2). Darunter sind 
29 Unternehmen weltweit mit Standorten vertreten (siehe 4.1.1) 
und 36% Teil eines Konzernes (siehe 4.1.5). 

Der Datenschutzbeauftragte ist nach den Ergebnissen der 
Befragung, selbst in der Gruppe der Unternehmen mit weltweit 
5.000 bis zu 50.000 Mitarbeitern, in 41% dieser Unternehmen 
als Einzelkämpfer der Regelfall (siehe 4.1.4). 30% der befragten 
Unternehmen unterliegen nach den Angaben der Daten-
schutzbeauftragten der besonderen Meldepflicht bei der 
Aufsichtsbehörde, weil sie geschäftsmäßig besonders sensible 
Datenverarbeitungen durchführen (§ 4d Abs. 4 BDSG), obwohl 
sie einen Datenschutzbeauftragten bestellt haben (siehe 4.2.6). 
Die Befragung offenbart für Unternehmen mit mehr als 50.000 
Mitarbeitern eine 7 mal höhere Wahrscheinlichkeit, von der 
Aufsichtsbehörde geprüft zu werden. Hier berichten 35% der 
befragten Datenschutzbeauftragten von Prüfungen durch 
die jeweilige Aufsichtsbehörde. Schon in der Gruppe der 
Unternehmen mit 50 bis zu 500 Mitarbeitern berichteten 9% 
der Datenschutzbeauftragten von einer Prüfung durch die 
Aufsichtsbehörde. Durchschnittlich geben 15% der befragten 
Datenschutzbeauftragten an, bereits Erfahrungen mit einer 
Prüfung durch die Aufsichtsbehörden gemacht zu haben (siehe 
4.2.7). 
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2 .  D I E  W I C H T I G S T E N  E R G E B N I S S E  I M  Ü B E R B L I C K

Datenschutzpraxis im Unternehmen
Die befragten Unternehmen haben durchschnittlich seit zehn 
Jahren einen Datenschutzbeauftragten bestellt, wobei die 
Bestellungsdauer in den Kleinstunternehmen mit bis zu 50 
Mitarbeitern zu über 60% unter fünf Jahren lag (siehe 4.2.1). 
38% der Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern haben von 
der Möglichkeit der Bestellung eines externen Spezialisten 
als Datenschutzbeauftragten Gebrauch gemacht, bei den 
Unternehmen zwischen 500 und 5.000 Mitarbeitern nur 8%. 
Der Anteil Externer steigt bei noch größeren Unternehmen 
wieder an (siehe 4.2.2). 

Sowohl interne als auch externe Datenschutzbeauftragte 
arbeiten überwiegend nicht ausschließlich in dieser Funktion 
(„Teilzeit“). Bis zur Unternehmensgröße von 5.000 Mitarbeitern 
überwiegen diese mit circa 80%. Selbst in der Gruppe der 
Unternehmen mit 5.000 bis 50.000 Mitarbeitern sind 46% der 
Datenschutzbeauftragten nur in Teilzeit beauftragt (siehe 4.2.3). 
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Datenschutzbeauftragte 
wenden die in Teilzeit beauftragten Befragungsteilnehmer 
durchschnittlich 1,3 Tage pro Woche auf (siehe 4.2.4). Die Hälfte 
der Befragungsteilnehmer beurteilen die ihnen zur Verfügung 
stehende Zeit als ausreichend. Dabei sind die Datenschutz-
beauftragten in den Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitar-
beitern weit überproportional zufrieden mit der zur Verfügung 
stehenden Zeit. Hier sind es 81%, in den anderen Größenklassen 
nur 29-39% der Datenschutzbeauftragten, die die Frage nach 
der zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehenden 
Zeit mit „ausreichend“ beantworteten. Auch bei den Vollzeit-
Datenschutzbeauftragten beklagen immer noch zwischen 20 
und 40% der Befragten die zur Verfügung stehende Zeit als 
nicht ausreichend (siehe 4.2.5). 

Die Datenschutzbeauftragten berichten regelmäßig ihrer 
Geschäftsleitung, selbst wenn sie hierzu nicht aufgefordert 
wurden (in 49% der Unternehmen; siehe 4.2.8). Die Mitar-
beiterschulungen in Datenschutzfragen wird in ca. 70% aller 
Unternehmen mindestens jährlich durchgeführt (siehe 4.2.11). 
Die weit überwiegende Anzahl der Datenschutzbeauftragten 
führt interne Datenschutzschulungen durch, nur wenige 
arbeiten mit externen Anbietern zusammen, aber immerhin 
schon 35% der Datenschutzbeauftragten greifen zumindest 
auch zum Mittel einer Online-Schulung. Im Vergleich zu den 
Unternehmensgrößen nutzen in Unternehmen mit mehr als 
50.000 Mitarbeitern bereits 65% der befragten Datenschutz-
beauftragten Online-Schulungen, wobei der Grad der Nutzung 
mit der Unternehmensgröße auf 25% bei den Unternehmen mit 
bis zu 50 Mitarbeitern (siehe 4.2.13) sinkt.

Der typische 
Datenschutzbeauftragte ist 

Einzelkämpfer in Teilzeit.

Datenschutzverstöße im Unternehmen
Voraussetzung für die erfolgreiche Erfüllung der Aufgaben ist die 
Information des Datenschutzbeauftragten über Datenschutz-
verstöße. 38,15% der betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
fühlen sich nicht ausreichend über Datenschutzverstöße im 
Unternehmen informiert. Diese hohe Anzahl ist vor allem 
angesichts der Befragungsgruppe von überwiegend langjährig 
erfahrenen Datenschutzbeauftragten alarmierend. Ab einer 
Größe von 5.000 Mitarbeitern fühlen sich zwei Drittel der 
Datenschutzbeauftragten ausreichend über Datenschutzver-
stöße im Unternehmen informiert, in kleinen Unternehmen 
83% (siehe 4.3.1). 

Der § 42a BDSG postuliert seit August 2010 eine Informa-
tionspflicht der verantwortlichen Stelle bei einer unrechtmäßigen 
Kenntniserlangung Dritter von personenbezogenen Daten, wenn 
hierdurch schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Diese 
relativ neue Regelung im BDSG hat Klärungsbedarf erzeugt. Die 
Ergebnisse der Befragung belegen deutlich die Relevanz solcher 
Prüfungen, wenn bereits 20,7% der befragten Datenschutz-
beauftragten eine solche Prüfung vornehmen (siehe 4.3.2) und 
immerhin bereits 4,9% der befragten Unternehmen informieren 
mussten (siehe 4.3.3). Am häufigsten mussten Unternehmen 
mit mehr als 50.000 Mitarbeitern (18% dieser Unternehmen) 
die Betroffenen informieren. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen von der Aufsichts-
behörde geprüft werden, steigt mit einer vorgenommenen 
Benachrichtigung nach § 42a BDSG um das Dreifache. Als 
wichtigste Ursache von Datenschutzverstößen benannten 
die befragten Datenschutzbeauftragten Unachtsamkeit und 
Unwissenheit einzelner Beschäftigter. Dabei stehen innerhalb 
der Unternehmen die Abteilungen „Verkauf, Vertrieb“ und  
„Marketing und Kundenbetreuung“ an der Spitze der Daten-
schutzverstöße (siehe 4.3.7). 
Das Ergebnis eines Quervergleiches zwischen Datenschutz-
schulungen und Datenschutzverstößen belegt eindrücklich 
die Effektivität regelmäßig durchgeführter Schulungen. Die 
durch Unwissenheit verursachten Verstöße sind nach der 
Einschätzung der Datenschutzbeauftragten in Unternehmen 
mit regelmäßigen Schulungen um bis zu 36% geringer (siehe 
4.3.6). Im Ranking der Auslöser für Datenschutzverletzungen 
führt „sorgloser Umgang mit der IT-Infrastruktur“ vor den „in 
Druckern liegengebliebenen Dokumenten“ und „unverschlüs-
selten bzw. ungesicherten IT-Geräten“ (siehe 4.3.6). 
Die befragten Datenschutzbeauftragten haben die Erfahrung 
gemacht, dass nur rund 51% der festgestellten Datenschutz-

Datenschutzschulungen 
(auch online) sind 

wirksam und führen zu 
weniger Verstößen.
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2 .  D I E  W I C H T I G S T E N  E R G E B N I S S E  I M  Ü B E R B L I C K

Der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen
Die befragten externen Dienstleister betreuen durchschnittlich 
6,5 Unternehmen als Datenschutzbeauftragter (sog. externe 
Datenschutzbeauftragte), neun betreuen nur einen Kunden, 
38 betreuen zwei bis zehn Unternehmen, sieben haben zehn 
bis 20 Kunden zu betreuen und drei befragte externe Datens-
chutzbeauftragte betreuten 20 bis 25 Unternehmen (siehe 4.4.1). 
Die befragten externen Datenschutzbeauftragten sind durch-
schnittlich seit 4,3 Jahren, die internen seit 5,9 Jahren in dem 
Unternehmen bestellt (siehe 4.4.2). 
72,5 % der befragten Datenschutzbeauftragten sind der Auffas-
sung, dass sie ihrer Tätigkeit im Unternehmen uneingeschränkt 
nachkommen können. 11% aller Datenschutzbeauftragten 
haben sowohl die Frage verneint, ob sie ihrer Tätigkeit uneinge-
schränkt nachgehen können, als auch die Unterstützung durch 
die Geschäftsführung, die personelle Unterstützung und ihre 
Beteiligung an Projekten bemängelt (siehe 4.4.4). Passend hierzu 
sind 73% der Befragten der Meinung, dass die Geschäftsführung 
ihre Pflichten bezogen auf den Datenschutz erfüllt (siehe 4.4.5). 
Immerhin 66% beurteilen die Unterstützung durch die 
Geschäftsführung als ausreichend (siehe 4.4.6), 62,5% betra-
chten ihr jährliches Budget (siehe 4.4.8) und 58% die personelle 
Unterstützung (siehe 4.4.10) als ausreichend. Durchschnittlich 
stehen den Datenschutzbeauftragten in Unternehmen mit bis 
zu 50 Mitarbeitern 1.163 EUR, in Unternehmen mit bis zu 500 
Mitarbeitern 2.773 EUR, bis zu 5.000 Mitarbeitern 13.005 EUR, in 
Unternehmen mit bis 50.000 durchschnittlich 46.073 EUR und in 
Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern durchschnittlich 
666.706 EUR als Jahresbudget zur Verfügung. 

Die weit überwiegende Anzahl von Datenschutzbeauftragten 
erlebt die Fachabteilungen im Unternehmen als kooperativ. 
Diese Antwort spiegelt offensichtlich die besondere Situation 
in den befragten Unternehmen wieder, die oft bereits langjährig 
über einen Datenschutzbeauftragten verfügen. Im Ranking 
der für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben erforderlichen 
Fachkunde steht natürlich das Datenschutzrecht an erster Stelle 
(durchschnittlich 2,18 bei einer Benotung von 1 bis 6), allerdings 
bereits dicht gefolgt von Fragen der IT-Sicherheit (2,82) und 
Kenntnisse der betrieblichen Organisation (2,88). Kenntnisse in 
Auditierungen (3,78) und der Betriebswirtschaft (4,31) werden 
von den Befragten am wenigsten hoch bewertet. 
44,9% der Datenschutzbeauftragten gaben an, bereits in 
der Planungsphase für Projekte zur datenschutzrechtlichen 
Bewertung einbezogen zu werden, 17,5% werden bei der 
Investitionsentscheidung zu Projektbeginn einbezogen und 
immerhin noch 33% entgegen den gesetzlichen Vorgaben erst 
im Wirkbetrieb (siehe 4.4.15). 

Die Feststellung unrechtmäßiger Erhebung und Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten stellt den Schwerpunkt der 
Versäumnisse dar, wenn der Datenschutzbeauftragte nicht 
frühzeitig in neue Projekte einbezogen wurde. Eine frühzeitige 
Einbindung des Datenschutzbeauftragten halbiert die Feststel-
lung von Datenschutzverstößen.

Das Verfahrensverzeichnis
Immerhin fast 10% der befragten Datenschutzbeauftragten 
gaben in der Befragung an, dass das Unternehmen kein Verfah-
rensverzeichnis führt (siehe 4.5.1). Befragt nach der Anzahl der 
einzelnen Verfahren innerhalb einer Verfahrensübersicht gaben 
die Datenschutzbeauftragten im Durchschnitt 267 Verfahren pro 
Verfahrensverzeichnis an (siehe 4.5.2). Nur 42% der Unternehmen 
geben an, einen Regelprozess zur Aktualisierung des Verfah-
rensverzeichnisses eingeführt zu haben (siehe 4.5.3). 
Die Datenschutzbeauftragten sind außerdem für die Kontrolle im 
Rahmen von Datenverarbeitungen im Auftrag durch Dienstleister 
zuständig. Gemäß § 11 BDSG bleibt der Auftraggeber daten-
schutzrechtlich verantwortlich, wenn er Dienstleister mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt. Die Antworten 
der Datenschutzbeauftragten zeigen, dass Selbstkontrolle und 
sonstige Kontrollmaßnahmen immer noch den Vorrang vor 
dem Verweis auf Zertifizierungen (22% aller Nennungen) des 
Auftragnehmers haben. Dritte werden nur in wenigen Fällen 
für Kontrollen herangezogen (siehe 4.5.8).

Datenschutzzertifizierungen
Die Befragung belegt, dass sich Datenschutzzertifizierungen 
immer noch in den Kinderschuhen befinden (siehe 4.6.1), aber 
zunehmend vor allem durch große Unternehmen nachgefragt 
werden (siehe 4.6.2, 4.6.3).

Aufsichtsbehörden
Befragt nach ihren Erfahrungen mit der Tätigkeit der Datenschutz-
aufsichtsbehörden (siehe 4.7.1) vertritt eine knappe Mehrheit 
(52%) die Auffassung, diese sollten weniger kontrollieren. Einig 
waren sich die Befragten in der Auffassung, die Aufsichtsbehörden 
sollten beratend tätig sein (90%) und Schulungen anbieten (75%). 
60% forderten auch Zertifizierungen durch Aufsichtsbehörden. 
Kritik an mangelnder Durchsetzungsfähigkeit der Aufsichtsbe-
hörden übten nur 33% der Datenschutzbeauftragten, die die 
Aufsichtsbehörden als „zahnlose Tiger“ wahrnahmen (siehe 
4.7.2). 58,5% der Datenschutzbeauftragten haben die Erfahrung 
gemacht, dass Datenschutzverstöße ausreichend durch die 
Aufsichtsbehörden verfolgt werden (siehe 4.7.3) und 56% 
sind der Meinung, die verhängten Strafen seien ausreichend 
gewesen (siehe 4.7.4). 
Zweifel an der Kompetenz der Aufsichtsbehörden haben 
immerhin 24,5% der befragten Datenschutzbeauftragten geäußert 
(siehe 4.7.5). Nur 75% der Datenschutzbeauftragten in den 
Unternehmen haben den Eindruck, dass die Aufsichtsbehörden 
in ihrem Unternehmen ernst genommen werden (siehe 4.7.6). 

                          ...können uneinge-
                           schränkt arbeiten

... der Geschäftsführer nehmen 
ihre Verpflichtungen wahr

75%
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Vor allem die geplante EU-weite Verbindlichkeit der Verord-
nung, die vorgesehene Bußgeldhöhe, das Löschungsrecht in 
sozialen Netzwerken und bei allen Datenempfängern (Recht 
am Vergessenwerden), die rechtliche Verankerung der Daten-
schutzbeauftragten, die vorgesehene Risikofolgenabschätzung 
und die „One-Stop“-Aufsicht durch nur noch eine nationale 
Aufsichtsbehörde bei internationalen Datenübermittlungen 
werden überwiegend positiv betrachtet.

Eher kritisch sehen die deutschen Datenschutzbeauftragten 
die vorgesehenen nationalen Abweichungsrechte, die Bestel-
lungspflicht erst ab 250 Mitarbeitern und die Bestellung nur 
eines Konzerndatenschutzbeauftragten. Außerdem erwarten 
die Datenschutzbeauftragten einen höheren Aufwand bei 
Beschwerden, aber weder ein besseres Datenschutzniveau in 
Deutschland noch bessere Kontrollmöglichkeiten durch die 
Betroffenen bei Umsetzung der Vorschläge.

Die vorgesehene Pflicht zur Benachrichtigung aller Datenem-
pfänger bei einer Löschabsicht des Betroffenen („Löschungs-
kette“) ist für 56% der Datenschutzbeauftragten richtig, zugleich 
bezweifeln aber 45,9% der Befragten die Durchsetzbarkeit dieser 
gesetzlichen Vorstellung.

Ausbildung der Datenschutzbeauftragten
Das Bundesdatenschutzgesetz stellt persönliche und sachliche 
Voraussetzungen für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten 
auf, die durch einen Beschluss der Obersten Aufsichtsbehörden 
konkretisiert wurden. Eine Berufsausbildung oder berufliche 
Qualifizierung auf gesetzlicher Grundlage gibt es bis heute nicht. 
Dieses Manko beklagen nicht nur Ausbilder und der Berufsver-
band, sondern auch 65% der Teilnehmer der Befragung. Eine 
Mehrheit der Praktiker spricht sich für eine gesetzlich geregelte 
Ausbildung aus. 

51% der teilnehmenden Datenschutzbeauftragten gaben an, ihre 
Qualifikation durch Fortbildungsmaßnahmen erlangt zu haben, 
27% stützen sich auf die im Verlauf ihrer Tätigkeit gesammelten 
Erfahrungen und 12% auf das Vorwissen aus einem Studium 
(siehe 4.9.2). Unter einer Auswahl von Fortbildungsmöglichkeiten 
wurden Fachkongresse als Weiterbildungsmöglichkeit am häufig-
sten benannt (28,8% der Nennungen). Die Angebote von TÜV 
(20,5%) und Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit 
(GDD) (18,8%) lagen nahezu gleich auf. 33 Befragungsteilnehmer 
gaben an, sowohl TÜV, als auch GDD-Schulungen besucht zu 
haben. 

Nur 19 der Befragten gaben an, keine Fortbildungsmöglichkeiten 
genutzt zu haben. Davon sind zehn seit fünf oder mehr Jahren im 
Amt (siehe 4.9.3). 37% der befragten Datenschutzbeauftragten 
gaben an, monatlich Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, 
insgesamt 83% mindestens einmal jährlich (siehe 4.9.6). Von den 
durch die Datenschutzbeauftragten besuchten Fortbildungen 
beinhalteten 56% zumindest teilweise auch eine abschließende 
Prüfung der Schulungsergebnisse (siehe 4.9.9).
Bei näherer Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass 
sich gering qualifizierte Datenschutzbeauftragte auch weniger 
fortbilden, hoch qualifizierte hingegen wesentlich häufiger auch 
innerhalb der Tätigkeit fortbilden (siehe 4.9.8). 

EU-Datenschutzreform
Die Befragung aus dem ersten Halbjahr 2012 enthält auch erste 
Bewertungen und Meinungen zu den neuen EU-Datenschutz-
vorschriften und ist somit ein Stimmungsbild der deutschen 
Datenschutz-Praktiker zu der vorgesehenen Reform, die auch 
das deutsche Datenschutzrecht beeinflussen wird. An eine 
Verbesserung der Situation für die Betroffenen bei Umsetzung 
der Vorschläge glauben die Datenschutzbeauftragten zwar 
nicht, bewerten aber die wichtigsten datenschutzrechtlichen 
Neuerungen durchgehend eher positiv (siehe 4.10). 

40,6% der befragten Datenschutzbeauftragten gehen eher von 
einer Verbesserung des Datenschutzniveaus in Deutschland aus, 
während 59,4% der Befragten eine Verschlechterung erwarten. 
Die Befürchtung, die jeweilige Datenschutzaufsichtsbehörde 
könnte aufgrund der vorgesehenen Neuregelungen durch ihre 
Tätigkeit Einfluss auf die Wahl der Hauptniederlassung eines 
Unternehmens innerhalb Europas haben und dadurch ein 
„Wettrennen nach unten“ ausgelöst werden, teilen immerhin 
33% der befragten Datenschutzbeauftragten. Eine klare Mehrheit 
von 77% der Datenschutzbeauftragten halten diese Befürchtung 
jedoch für „eher unwahrscheinlich“ oder „unwahrscheinlich“.
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Unternehmensgröße Teilnehmende DSBs Anzahl Unternehmen*

bis 50 65 17,4% 247.358 79,1%

bis 500 152 40,8% 60.241 19,3%

bis 5.000 122 32,7%

= 41,8% 5.151 1,6%bis 50.000 28 7,5%

über 50.000 6 1,6%

Summe 373 100% 100% 312.750 100%

Bei der operativen Umsetzung dieser Marktforschung wurden 
wir vom Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialstatistik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Walter Krämer an der Technischen Univer-
sität Dortmund unterstützt. 
Es sollten von vorneherein die Personen befragt werden, die 
für den Datenschutz in den Unternehmen verantwortlich sind. 
Dabei wurden die bestellten Datenschutzbeauftragten direkt 
angesprochen, um pro Unternehmen jeweils eine Einschätzung 
abfragen zu können. 
Um sicher zu sein, dass wirklich möglichst nur die Daten-
schutzbeauftragten antworten, wurden nur solche Daten-

schutzbeauftragten direkt angesprochen, deren Namen und 
dienstliche Postadresse veröffentlicht wurde. Auf diesem Wege 
wurden 1.841 Teilnahmeanfragen verschickt. Eine Kontrolle, ob 
die 910 per E-Mail versandten Anfragen den oder die Daten-
schutzbeauftragten des Unternehmens tatsächlich erreicht 
haben, erfolgte nicht. Es muss davon ausgegangen werden, 
dass ein Teil der Sendungen keinen Adressaten erreichten, u.a. 
deshalb, weil die Sammlung der Adressen über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren erfolgte. 

*Institut für Mittelstandsforschung Bonn

Die Größe dieses Anteils lässt sich aber nicht bestimmen.
Bei solchen Datenschutzbeauftragten, deren E-Mail-Adresse 
für Marketing bekannt war, wurde zur Teilnahme per E-Mail 
eingeladen, mit einem Link auf eine speziell für diese Person 
im Internet bereitgestellte Instanz des Fragebogens, die direkt 
nach erfolgtem Ausfüllen anonymisiert wurde. Die postalisch 
angeschriebenen Befragungsteilnehmer haben eine Login ID 
erhalten, mit der sie  mit ihrer E-Mail-Adresse online teilnehmen 
konnten. Beide Gruppen konnten den Fragebogen auch ausdrucken 
und einsenden. Pro E-Mail-Adresse war nur eine einmalige 
Teilnahme möglich. So konnten externe Datenschutzbeauftragte 
auch für mehrere Unternehmen teilnehmen, wenn sie beispiels-
weise pro Mandant eine eigenständige E-Mail-Adresse nutzen 
und mit mehr als einer eine ID anforderten. Dieses Verfahren 
eröffnete für externe Datenschutzbeauftragte die Möglichkeit, 
unterschiedliche Bedingungen in den Unternehmen darzustellen. 
Alle anderen wurden postalisch mit einer Papierversion des 
Fragebogens eingeladen, der anonym zurückgeschickt werden 
konnte. Wollte jemand nicht online teilnehmen, so konnte er 
den Fragebogen ausdrucken und zusenden. Auch die Ergebnisse 
aus diesen Fragebögen wurden schnellstmöglich anonymisiert. 
Um die Ergebnisse der Umfrage einschätzen zu können, wurde 
u.a. die Unternehmensgröße (in Anzahl Beschäftigter) abgefragt.
Vergleicht man diese Zahlen mit den Zahlen, die das Institut 
für  Mittelstandsforschung  Bonn (IfM) auf der Basis von Zahlen 
des bundesweiten Unternehmensregisters für das Jahr 2009 
veröffentlicht hat, so ergibt sich folgendes Bild:

Die für diese Umfrage angesprochene Zielgruppe bestand aus Datenschutzbeauftragten 

von Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. 

3. Methodik und
operativer Ablauf

2.751 Teilnehmer-
einladungen wurden 
insgesamt verschickt
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Bei dieser Aufstellung wurden alle Unternehmen, die weniger 
als 10 Mitarbeiter haben, weggelassen. Geht man davon aus, 
dass auch von den Unternehmen über 10 Mitarbeitern viele 
keinen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, verschiebt 
sich dieses Bild nur wenig: Wenn man von den Unternehmen 
bis 50 MA 20% weglässt, ist das Gesamtergebnis dieses:

*Institut für Mittelstandsforschung Bonn

Die Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern sind danach 
im Vergleich zur Unternehmensstruktur in unserer Befragung 
deutlich unterrepräsentiert. Dies ist nicht verwunderlich, weil 
diese Unternehmen die Namen ihrer Datenschutzbeauftragten 
zum einen oft nicht veröffentlichen, so dass sie auch nicht im 
Verteiler für diese Umfrage auftauchen konnten. 
Die Unternehmen von 50 bis unter 500 Mitarbeiter sind aus 
den gegenteiligen Gründen überrepräsentiert. Hier werden 
die Angaben weit häufiger veröffentlicht und sind die Daten-
schutzbeauftragten eher an einer Zusammenarbeit interessiert. 
Statt des statistischen Anteils von ca. 20% sind sie etwa doppelt 
so häufig an der Befragung beteiligt. Die Unternehmen ab 250 
Mitarbeitern werden nach der Statistik der EU bereits als „large“ 
geführt und dort nicht mehr gesondert differenziert.
Die Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitern sind relativ am stärk-
sten in dieser Umfrage vertreten: während sie in Deutschland 
allgemein nur ca. 2% der Unternehmen repräsentieren, sind 
sie bei den teilnehmenden Datenschutzbeauftragten mit über 
40% vertreten. 

Dies ist nicht verwunderlich, weil es sich hier um ausgewiesene 
Fachleute handelt, die in großen bis sehr großen Unternehmen 
die Belange des Datenschutzes vertreten und durchsetzen 
müssen. Hier ist der Blick auf unternehmensübergreifende 
Aspekte des Datenschutzes wahrscheinlich stark vertreten und 
damit auch eine erhöhte Bereitschaft zu erwarten, an einer 
solchen Umfrage teilzunehmen.

                                                                                 *
   

  
                  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ergebnisse in 
deutlichem Umfang die Meinungen und Einschätzungen 
der Datenschutzbeauftragten von größeren und großen 
Unternehmen widerspiegeln: 40% der Antwortenden stammen 
aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und immer 
noch fast 10% aus Unternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern. 

Dies wird untermauert durch einige andere Ergebnisse, z.B. 
durch die Angaben zur Internationalität der Unternehmen, aber 
auch durch die Angaben zur Häufigkeit von Prüfungen durch 
Aufsichtsbehörden.
Für diese Umfrage waren jedoch nicht die Repräsentativität im 
Verhältnis zur Unternehmensstruktur ausschlaggebend, sondern 
ein klares Bild über die Datenschutzpraxis in den Unternehmen, 
die ihrerseits bereits einen Datenschutzbeauftragten bestellt 
haben. Sie legt deshalb den Schwerpunkt auf qualitative 
Bewertungen der Umsetzungspraxis datenschutzrechtlicher 
Anforderungen.

Abweichungen in der Gesamtsumme ergeben sich aus den 
Fragebögen, in denen die jeweilige Frage nicht beantwortet 
wurde.

Unternehmensgröße Teilnehmende DSBs Anzahl Unternehmen*

bis 50 65 17,4% 197.886 75,2%

bis 500 152 40,8% 60.241 22,9%

bis 5.000 122 32,7%

=41,8% 5.151 2,0%bis 50.000 28 7,5%

über 50.000 6 1,6%

Summe 373 100% 100% 263.278 100%
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4. Die vollständigen
Ergebnisse

Von den 375 teilnehmenden Unternehmen sind 372 (54,9%) in Europa, 73 (10,8%) auch in Asien, 44 (6,5%) auch in Afrika, 46 
(6,8%) auch in Australien, 83  (12,3%) auch in Nord-Amerika und 59 (8,7%) auch in Südamerika mit einer Niederlassung vertreten. 
283 Unternehmen davon sind ausschließlich in Europa vertreten, elf auf zwei Kontinenten, 17 auf drei, 18 auf vier Kontinenten, 
15 auf fünf und 29 Unternehmen weltweit. 
Damit spiegelt sich in den Ergebnissen der Befragung der professionelle Sachverstand sowohl aus klein- und mittelständischen 
Unternehmen, als auch aus weltweit tätigen deutschen Konzernen wider.

4.1 Struktur der befragten Unternehmen

1. “Auf welchen Kontinenten ist Ihr Unternehmen vertreten?”
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Von insgesamt 351 Teilnehmern gaben 17 % an, in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern, 36,6% in Unternehmen mit bis zu 
500 Mitarbeitern, 29,8%  in Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitern, 11,6% in Unternehmen mit bis zu 50.000 und 4,8% in 
Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern als Datenschutzbeauftragte tätig zu sein.
Damit beteiligten sich an der Befragung überproportional viele Datenschutzbeauftragte aus Großunternehmen. Dies ist auf 
die Methodik der Erhebung zurückzuführen (siehe 3.). Die Befragung richtete sich an 2.751 namentlich bekannte Datenschutz-
beauftragte, womit Unternehmen ohne Datenschutzbeauftragte nicht erfasst wurden.

2. “Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen weltweit?”

Deutschlandweit beschäftigen 17,4% der teilnehmenden Unternehmen bis zu 50 Mitarbeiter, 40,8% bis zu 500, 32,7% bis zu 
5.000, 7,5 % bis zu 50.000 und 1,6 % über 50.000 Mitarbeiter.

3. “Wie viele Mitarbeiter beschäftigt Ihr Unternehmen deutschlandweit?”
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Von den 353 verwertbaren Antworten ergeben sich hier insgesamt 1.754 Mitarbeiter weltweit und davon 1.311 Mitarbeiter in 
Deutschland, die sich unmittelbar mit dem Datenschutz in den teilnehmenden Unternehmen befassen, somit durchschnittlich 
fünf bzw. 3,7 Mitarbeiter pro Unternehmen. Allerdings gaben 229 bzw. 202 Befragte nur jeweils einen Mitarbeiter weltweit 
beziehungsweise deutschlandweit und 48 bzw. 71 nur jeweils zwei Mitarbeiter an, die sich im Unternehmen mit dem Thema 
Datenschutz beschäftigen. Nach den Unternehmensgrößenklassen gestaltet sich die Verteilung wie folgt:

4. “Wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich unmittelbar mit Datenschutz in Ihrem Unternehmen?”

64,6 % aller befragten Unternehmen sind nicht einem Mutterkonzern eingegliedert.
Auch diese ungewöhnlich hohe Zahl von Unternehmenstöchtern als Befragungsgegenstand ist vor dem Hintergrund der 
Adressgenerierung zu begründen(siehe Kapitel 3). Die Befragung richtete sich nur an bereits öffentlich bekannte Datenschutz-
beauftragte, womit eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Konzernen von der Befragung erfasst werden konnte. 

5. “Ist Ihr Unternehmen einem Mutterkonzern untergeordnet?”

Selbst in der Gruppe der Unternehmen mit weltweit bis zu 50.000 Mitarbeitern ist der einzelne Datenschutzbeauftragte in 41% 
dieser Unternehmen der Regelfall. Hieraus wird deutlich, dass der Datenschutzbeauftragte als Einzelkämpfer in Deutschland 
die Regel ist und nur in ca. 30% der Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeitern ein weiterer Mitarbeiter hinzukommt.
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Die durchschnittliche Bestellungsdauer der beteiligten Datenschutzbeauftragten im Unternehmen beträgt nach den Befra-
gungsergebnissen 10,4 Jahre. 
Der obligatorisch zu bestellende Datenschutzbeauftragte wurde bereits 1977 im BDSG als Mittel der internen Selbstkontrolle 
im deutschen Datenschutzrecht verankert. Durch die Novellierung des Jahres 2009 wurden die Regelungen zum Kündigungss-
chutz erweitert, womit eine lange Verweildauer der bestellten Datenschutzbeauftragten nicht nur fachlich begründet, sondern 
auch rechtlich zu erklären ist. 

1. “Seit wie vielen Jahren ist in Ihrem Unternehmen ein Datenschutzbeauftragter bestellt?”

4.2 Datenschutzpraxis im Unternehmen

Vergleicht man die Größenklassen der Unternehmen mit der jeweiligen Bestelldauer wird deutlich, dass in den Unternehmen 
mit bis zu 50 Mitarbeitern innerhalb der letzten fünf Jahren deutlich mit der Erfüllung der Bestellungspflicht nachgeholt wurde, 
die großen Unternehmen bereits wesentlich länger Datenschutzbeauftragte beschäftigen. Umso größer das Unternehmen, um 
so länger sind dort bereits Datenschutzbeauftragte tätig.

63% 

36% 

25% 

22% 

12% 

18% 

33% 

18% 

29% 

24% 

15% 

16% 

37% 

24% 

53% 

2% 

8% 

16% 

15% 

12% 

59 

119 

100 

37 

17 

bis 50
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bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

bis 5 Jahre 6 bis 10 Jahre 11 bis 20 Jahre > 20 Jahre
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83% 

17% 

62 externe 

298 interne 

Das BDSG eröffnet die Möglichkeit, den gesetzlichen 
Regelfall der Bestellung eines Mitarbeiters zum (internen) 
Datenschutzbeauftragten durch die Bestellung eines 
externen Datenschutzbeauftragten zu erfüllen, § 4f 
Abs. 2 Satz 3 BDSG. Dies kann eine Person außerhalb 
der verantwortlichen Stelle sein, also sowohl externe 
spezialisierte Dienstleister wie auch andere (interne) 
Datenschutzbeauftragte verbundener Unternehmen. 
Die Anzahl der internen und externen Datenschutz-
beauftragten unserer Befragung geben jedoch kein 
repräsentatives Bild der Verteilung bei der Gesamtheit 
deutscher Unternehmen wieder, sondern die Zusam-
mensetzung der Gruppe der Befragten.

2. “Sind Sie als interner oder externer Datenschutzbeauftragter bestellt?”

Der interne Datenschutzbeauftragte ist in der Praxis der Regelfall, 58% der Unternehmen mit bis zu 50 und 71% der Unternehmen 
mit über 50.000 Mitarbeitern haben eigene Mitarbeiter als Datenschutzbeauftragte bestellt. Von der Möglichkeit der Bestellung 
externer Datenschutzbeauftragter haben die Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern und die Unternehmen mit über 50.000 
Mitarbeitern vermehrt Gebrauch gemacht, wobei die Motivation unterschiedlich sein dürfte. Während bei den Kleinstun-
ternehmen sicher eher Kapazitäts- und Qualifizierungsgründe für die Bestellung externer Datenschutzbeauftragter sprechen, 
sind es bei den ganz großen Unternehmen eher die Spezialisierungsmöglichkeiten, die für eine externe Bestellung sprechen.

Die Verteilung scheint nahezulegen, dass Unternehmen im Bereich von 5.000 Mitarbeitern am wenigsten häufig externe Daten-
schutzbeauftragte bestellen. Allerdings ist die Zunahme oberhalb dieser Größenordnung durch weit weniger Fälle abgedeckt 
als die unterhalb, weshalb hier methodisch Zurückhaltung geboten ist.

Auskunft der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

58% 

83% 

89% 

80% 

71% 

38% 

13% 

8% 

15% 

29% 

3% 

4% 

3% 

5% 

58 

124 

101 

39 

17 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

interner DSB externer DSB keine Angaben
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Gesetzliche Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der Bestellung ist die Eignung des Datenschutzbeauftragten zur Erfüllung 
seiner Aufgaben. Hierzu gehört auch die Einräumung einer ausreichenden Arbeitszeit. Mit dem Beschluss des Düsseldorfer Kreises 
vom 24./25. November 2010 haben die obersten Aufsichtsbehörden in Deutschland Mindestanforderungen an Fachkunde und 
Unabhängigkeit des Beauftragten für den Datenschutz nach § 4f Abs. 2 und 3 BDSG formuliert, dort aber nicht näher konkre-
tisiert. Die Aus- und Belastung der Datenschutzbeauftragten wird maßgeblich durch die Größe der verantwortlichen Stelle, die 
Anzahl der zu betreuenden verantwortlichen Stellen, Besonderheiten branchenspezifischer Datenverarbeitung und den Grad 
der Schutzbedürftigkeit der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten beeinflusst. 

3. “In welchem Umfang widmen Sie sich unmittelbar der Tätigkeit des 

        Datenschutzbeauftragten?”

Nach den Ergebnissen der Befragung ist der Datenschutzbeauftragte in Teilzeit in den klein- und mittelständischen Unternehmen 
der Regelfall und selbst bei Unternehmen mit weltweit bis zu 50.000 Mitarbeitern noch in 46% der Unternehmen in Teilzeit bestellt.

Bei der Bereitstellung von zusätzlichen Mitarbeitern macht es offensichtlich nur einen geringen Unterschied, ob der Daten-
schutzbeauftragte selbst in Vollzeit in dieser Funktion beschäftigt ist oder diese Aufgabe nur einen Teil der gesamten Arbeitszeit 
ausmacht.

17% 83% 296 62 

Teilzeit Vollzeit 

Auskunft der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

87% 

91% 

80% 

49% 

41% 

8% 

4% 

18% 

44% 

59% 

5% 

5% 

2% 

7% 

57 

122 

102 

38 

17 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

Teilzeit Vollzeit keine Angaben

50% 

42% 

17% 

21% 

9% 

16% 
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22% 

19% 

230 

50 

Teilzeit

Vollzeit

keiner einer bis 10 bis 20 30 und mehr keine Angaben



|   1 8 

2 B  A D V I C E  |  D A T E N S C H U T Z P R A X I S  2 0 1 2

4 . 2  D A T E N S C H U T Z P R A X I S  I M  U N T E R N E H M E N

50% 50% 181 182 

Ja Nein 

5. “Beurteilen Sie die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit für die Ausübung 

        Ihrer Tätigkeit als ausreichend?”

Durchschnittlich stehen den befragten Datenschutzbeauftragten 1,9 Tage pro Arbeitswoche zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Verfügung. Der Durchschnitt der Datenschutztätigkeit nur unter den teilzeitbeschäftigten Datenschutzbeauftragten beträgt 
1,33 Tage pro Woche.

4. “Wie viele Tage sind das ungefähr in der Woche?”

40% der nur zum Teil als Datenschutzbeauftragte Bestellten wenden auch weniger als einen Tag pro Woche für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben auf.

Die Hälfte der befragten Datenschutzbeauftragten beurteilt die Ihnen zur Verfügung stehende Zeit als ausreichend.
Von den 296 Datenschutzbeauftragten in Teilzeit beurteilen 139 (47%) diese Zeit als ausreichend, von den 62 Vollzeitbeschäf-
tigten betrachten dies 39 (63%) als ausreichend. Den „überlasteten“ Datenschutzbeauftragten stehen im Durchschnitt 3,9 weitere 
Mitarbeiter im Unternehmen zur Verfügung, die sich mit dem Datenschutz befassen (vgl. 2.4). Den Datenschutzbeauftragten 
mit ausreichender Zeit durchschnittlich 3,04. Je nach Größe des Unternehmens stellt sich die Beantwortung wie folgt dar.

        Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

40% 

2% 

33% 

4% 

11% 12% 

2% 

1% 

7% 

1% 

81% 

2% 

5% 

283 

54 

Teilzeit

Vollzeit

weniger als 1 Tag 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage keine Angaben
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Nimmt man zur Auswertung der Frage nur die Antworten der Datenschutzbeauftragten zu Grunde, die in Vollzeit beschäftigt 
sind, beantworten immer noch 20% derjenigen in Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern die Frage mit „nicht ausreichend“, 
bei den Unternehmen über 500 Mitarbeitern im Schnitt immer noch 38%. Dieser Praxisbefund bestätigt die Auffassung, dass 
nicht die Anzahl der Mitarbeiter, sondern die Art der Verarbeitung personenbezogener Daten Maßstab für die Qualifizierung 
des Datenschutzbeauftragten und die Ausstattung mit Ressourcen (personell und finanziell) sein muss.

Die 30% positiven Antworten auf die Frage nach der Meldepflicht bei geschäftsmäßiger Datenverarbeitung in besonderen 
Fällen zeichnen auf den ersten Blick ein überraschendes Bild. Gemäß § 4 BDSG entfällt die Pflicht zur Meldung automatisierter 
Datenverarbeitungsverfahren an die zuständige Aufsichtsbehörde immer dann, wenn das Unternehmen einen Datenschutz-
beauftragten bestellt hat. Wenn ein solcher bestellt wurde, gibt es nur eine Ausnahme: gem. § 4d Abs. 4 BDSG müssen die 
Verfahren auch bei Bestellung eines Datenschutzbeauftragten an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet werden, wenn 
es sich um automatisierte Verarbeitungen handelt, in denen geschäftsmäßig personenbezogene Daten von der jeweiligen 
Stelle zum Zweck der Übermittlung, zum Zweck der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungs-
forschung gespeichert werden. Diese Meldungen werden durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden in Registern erfasst. Leider 
haben nur wenige Aufsichtsbehörden bisher die Zahl gemeldeter Verfahren veröffentlicht: so verzeichnete beispielsweise das 
bayrische Landesamt im Jahr 2009 laut Tätigkeitsbericht 138 Eintragungen, in Hamburg waren es 51. Hier scheint sich zu zeigen, 
dass eine wichtige Voraussetzung für die Meldung solcher Verfahren die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist, der die 
gesetzliche Anforderung im Unternehmen durchzusetzen vermag.

6. “Unterliegt Ihr Unternehmen der Meldepflicht?”

Meinungen der Vollzeit-Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

80% 

80% 

58% 

67% 

60% 

20% 

20% 

42% 

33% 

40% 

5 

5 

19 

18 

10 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ausreichend nicht ausreichend keine Angaben

70% 30% 107 247 

Ja Nein 
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Bereits das mengenmäßige Missverhältnis zwischen den Mitarbeiterzahlen in den Aufsichtsbehörden zu der Anzahl der 
Unternehmen ließ hier eine Beantwortung im Promillebereich erwarten. Dies wäre sicher auch bei einer repräsentativen Befra-
gung aller Unternehmen der Fall. Im Rahmen dieser Befragung haben allerdings vor allem bestellte Datenschutzbeauftragten 
von größeren Unternehmen geantwortet, was die Wahrscheinlichkeit von Erfahrungen mit einer aufsichtsbehördlichen Prüfung 
offensichtlich erhöht. 

Die Auflistung nach den Unternehmensgrößen offenbart eine siebenmal höhere Wahrscheinlichkeit geprüft zu werden für 
Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern. Hier berichten 35% der befragten Datenschutzbeauftragten von Prüfungen 
durch die jeweilige Aufsichtsbehörde. Schon in der Gruppe der Unternehmen mit 50 bis zu 500 Mitarbeitern berichteten 9% 
der Datenschutzbeauftragten von einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörde.

Es ist auch denkbar, dass der Begriff der „Prüfung“ nicht von allen Befragten in gleicher Weise verstanden wurde: Aktionen wie 
das Abfragen bestimmter gesetzlich vorgeschriebener Merkmale bei einer Vielzahl von Unternehmen durch einzelne Aufsichts-
behörden mag von einzelnen Befragten durchaus schon als Prüfung verstanden worden sein. 

7. “Hatten Sie in Ihrem Unternehmen bereits eine Prüfung durch die Aufsichtsbehörde?”

Aufsichtsbehördenprüfungen nach Unternehmensgröße:

Je größer das Unternehmen, je häufiger werden sie von der Aufsichtsbehörde überprüft. Insgesamt wurden bereits 15% der 
befragten Unternehmen schon einmal durch eine Aufsichtsbehörde überprüft.
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49% 51% 183 174 

Ja Nein 

Die Unterstellung des Datenschutzbeauftragten unter den Leiter der verantwortlichen Stelle ist eine zwingende gesetzliche 
Vorgabe, § 4f Abs. 3 BDSG. Gleichwohl beantworteten 4% der befragten Datenschutzbeauftragten diese Frage mit Nein. Zwei 
davon sind in einem Unternehmen mit mehr weltweit mehr als 50.000 Mitarbeitern beschäftigt, fünf in Unternehmen mit bis 
zu 5.000 Mitarbeitern weltweit und zwei in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern. 

8. “Berichten Sie als Datenschutzbeauftragter direkt an die Geschäftsführung?”

Im Gegensatz zu den öffentlich und dem Parlament verpflichteten Datenschutzbeauftragten als Aufsichtsbehördenleitern ist 
ein Tätigkeitsbericht des betrieblichen Datenschutzbeauftragten nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es hat sich aber als bewährtes 
Instrument erwiesen, die Umsetzung der Datenschutzvorgaben im Berichtswege zu steuern. Trotz der Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten behält die Geschäftsführung ihre Gesamtverantwortung auch in diesem Bereich. 51,3% der Geschäftslei-
tungen fordern einen solchen Bericht ein.

9. “Fordert Ihre Geschäftsführung einen Tätigkeitsbericht ein?”

Alle 21 Datenschutzbeauftragten, die die Frage nach einer Berichtspflicht an die Geschäftsleitung mit „Nie“ beantworteten, 
werden von der Unternehmensleitung auch nicht zur Berichterstattung aufgefordert. In den anderen 153 Fällen erstellen 
Datenschutzbeauftragte jedoch einen Bericht, auch ohne hierzu aufgefordert zu werden. Hier hat sich unter den Datenschutz-
beauftragten also offensichtlich die Erkenntnis durchgesetzt, dass er oder sie ohne eine Dokumentation der eigenen Arbeit 
und die regelmäßige Information der Geschäftsführung seiner Verantwortung im Unternehmen nur schwer nachkommen kann.

10. “In welchem Turnus berichten Sie an die Geschäftsführung?”

4% 

6% 

10% 

13% 

16% 

51% 

16 
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wöchentlich
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nie
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jährlich

4% 96% 342 14 

Ja Nein 
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Der Turnus der Berichterstattung ändert sich nur unwesentlich, wenn die Geschäftsführung diesen anfordert. Offensichtlich 
bestimmen betriebliche Übung und das sonstige innerbetriebliche Berichtswesen den Turnus der Berichterstattung.

“Welche Auswirkung hat es auf den Turnus der Tätigkeitsberichterstattung, wenn die 

        Geschäftsführung diesen anfordert?”

Auch die Größe des Unternehmens scheint keinen signifikanten Einfluss auf den Turnus der Berichterstattung zu haben.

Turnus nach Unternehmensgröße:
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183 
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Tätigkeitsbericht
gefordert
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Zu den gesetzlichen Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten gehört die Unterweisung der Mitarbeiter in die Datenschutz-
vorschriften und die jeweiligen besonderen Erfordernisse des Datenschutzes, § 4g Abs. 1 Nummer 2 BDSG. Die Art und Weise 
sowie der Umfang dieser Schulungen unterliegt also auch den besonderen Bedingungen des jeweiligen Unternehmens und 
des jeweiligen Arbeitsplatzes. Über Umfang, Häufigkeit und Art entscheidet der Datenschutzbeauftragte in eigener fachlicher 
Unabhängigkeit.

26% der Unternehmen schulen ihre Mitarbeiter nur einmalig bei Einstellung im Datenschutz. Diese Praxis kann in Bereichen 
rechtskonform sein, in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten allenfalls gelegentlich und nicht elektronisch erfolgt. 
Eine jährliche Schulung, wie dies 40% der Praktiker angaben, ist im Hinblick auf sich ändernde Arbeitsinhalte und technisch-
organisatorische Anforderungen die am weitesten verbreitete Praxis. Ein kürzerer Schulungsrhythmus kann in sensiblen Bereichen 
erforderlich werden und wird in 17% der Unternehmen praktiziert. 

Das Ergebnis eines Quervergleiches zwischen Datenschutzschulungen und Datenschutzverstößen belegt eindrücklich die 
Effektivität regelmäßig durchgeführter Schulungen. Die durch Unwissenheit verursachten Verstöße reduzieren sich nach der 
Einschätzung der Datenschutzbeauftragten bei monatlichen Schulungen um 36% (vgl. 4.3.6).

11. “Wie oft werden Ihre Mitarbeiter generell im Datenschutz geschult?”
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Die Größe des Unternehmens macht für den Rhythmus von Datenschutzschulungen keinen signifikanten Unterschied. Allein in 
den Unternehmen bis zu 50 Mitarbeitern gibt es häufiger jährliche Datenschutzschulungen, als in den anderen Größengruppen.

Schulungsrhytmus nach Unternehmensgröße:
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Neben der allgemeinen Unterweisung in das Datenschutzgesetzt gehört es zu den gesetzlichen Aufgaben des Datenschutz-
beauftragten, die Mitarbeiter „mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu machen“, § 4g 
Abs.1 Nummer 2 BDSG. Zwischen einer allgemeinen Schulung (unter 4.2.11) und der fachspezifischen weist für die Anzahl der 
Schulungen, nur geringe Unterschiede auf.

12. “Wie oft werden Ihre Mitarbeiter fachbezogen (Personal-, Marketingabteilung, etc.) 

           im Datenschutz geschult?”
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13. “Auf welchen Wegen schulen Sie Ihre Mitarbeiter?”

Zu den Kernaufgaben des Datenschutzbeauftragten gehört die Schulung der Mitarbeiter. Die weit überwiegende Anzahl der 
Datenschutzbeauftragten führt interne Datenschutzschulungen durch, nur 19 arbeiten mit externen Anbietern zusammen, aber 
immerhin schon 132 oder 25% der Datenschutzbeauftragten greifen zumindest auch zum Mittel der online-Schulungen. Im 
Vergleich zu den Unternehmensgrößen nutzen in Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern bereits 65% der befragten Daten-
schutzbeauftragten online-Schulungen, wobei der Grad der Nutzung mit der Unternehmensgröße sinkt. Bei den Unternehmen 
mit bis zu 50 Mitarbeitern nutzen 25% der befragten Datenschutzbeauftragten auch online-Schulungen.
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Datenschutzverstöße im Unternehmen schaden nicht nur dem Image oder können zu Informationspflichten und Schaden-
ersatzansprüchen Betroffener führen. Sie müssen auch in besonderen Fällen der zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden, 
§ 42a BDSG. Daneben stellen aber solche Verstöße auch für den Datenschutzbeauftragten eine wichtige Informationsquelle 
dar, um seiner Aufgabe zur Umsetzung des Datenschutzrechtes gerecht zu werden. Damit zählen Verstöße jedenfalls zu den 
Informationen, die dem Datenschutzbeauftragten zwingend mitzuteilen sind, und an deren Aufklärung er zu beteiligen ist. 

38,1% der betrieblichen Datenschutzbeauftragten fühlen sich nicht ausreichend über Datenschutzverstöße im Unternehmen 
informiert. Diese hohe Anzahl ist vor allem angesichts der Befragungsgruppe von überwiegend langjährig erfahrenen Daten-
schutzbeauftragten alarmierend. Ab einer Größe von 5.000 Mitarbeitern fühlen sich zwei Drittel der Datenschutzbeauftragten 
ausreichend über Datenschutzverstöße im Unternehmen informiert, in kleinen Unternehmen fühlen sich nur 17% nicht ausrei-
chend informiert.

1. “Fühlen Sie sich über Datenschutzverstöße in Ihrem Unternehmen ausreichend informiert?”

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

4.3 Datenschutzverstöße im Unternehmen

38% 62% 213 131 

Ja Nein 

70% 

45% 

62% 

63% 

53% 

18% 

47% 

33% 

29% 

41% 

12% 

8% 

6% 

7% 

6% 

53 

119 

98 

38 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

informiert nicht informiert keine Angaben
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Der § 42a BDSG postuliert eine Informationspflicht der verantwortlichen Stelle bei einer unrechtmäßigen Kenntniserlangung 
Dritter von personenbezogenen Daten, wenn hierdurch schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwür-
digen Interessen der Betroffenen drohen. Diese relativ neue Regelung im BDSG verursachte in der Praxis viel Unsicherheit und 
Klärungsbedarf. Die Ergebnisse der Befragung belegen deutlich die Relevanz solcher Prüfungen, wenn bereits durchschnittlich 
20,9% der befragten Datenschutzbeauftragten eine solche Prüfung vornehmen mussten.

2. “Mussten Sie schon einmal klären, ob eine Benachrichtigung nach § 42a BDSG notwendig 

        ist?”

Gemäß § 42a BDSG besteht eine Informationspflicht der verantwortlichen Stelle bei einer unrechtmäßigen Kenntniserlangung 
Dritter von personenbezogenen Daten, wenn hierdurch schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwür-
digen Interessen der Betroffenen drohen. Wenn eine solche Gefahr festgestellt wird, müssen die Betroffenen unter Darlegung 
der Art der unrechtmäßigen Kenntniserlangung und von Empfehlungen für Maßnahmen zur Minderung möglicher nachteiliger 
Folgen informiert werden. Eine solche Benachrichtigung erfolgte durch die befragten Datenschutzbeauftragten bzw. die verant-
wortlichen Stellen in 17 Unternehmen, das sind immerhin bereits 4,9% der befragten Unternehmen.

3. “Mussten Sie schon einmal Benachrichtigungen nach § 42a BDSG vornehmen?”

Dabei unterscheidet sich die Häufigkeit der Klärungen von vermeintlichen Datenschutzverstößen sehr nach der Unternehmens-
größe. Die Häufigkeit steigt mit der Anzahl der Mitarbeiter kontinuierlich an. In den Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern 
war bereits jeder zweite Datenschutzbeauftragte veranlasst, einen Datenschutzverstoß aufzuklären. In den Unternehmen mit 
bis zu 50 Mitarbeitern waren nur 3% der Datenschutzbeauftragten mit einer solchen Frage konfrontiert.

3% 

12% 

19% 

46% 

53% 

85% 

81% 

75% 

44% 

41% 

12% 

6% 

6% 

10% 

6% 

53 

121 

98 

37 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

Klärung notwendig Klärung nicht notwendig keine Angaben

79% 21% 72 273 

Ja Nein 

95% 5% 17 327 

Ja Nein 
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Relation nach Unternehmensgröße: 

Auch hier zeigt sich – wie bei der Prüfung von Datenschutzverstößen – eine zunehmende Anzahl von Benachrichtigungen mit 
wachsender Mitarbeiteranzahl. Bei Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern mussten 18% der Befragten eine solche 
Benachrichtigung bereits veranlassen, während dies bei Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern nur 2% betraf.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen von der Aufsichtsbehörde geprüft werden, steigt bei einer vorgenommenen Benach-
richtigung nach § 42a um das Dreifache, da mit einer solchen Benachrichtigung die öffentliche Wahrnehmung und die Bereitschaft 
der Betroffenen steigt, die Aufsichtsbehörden um eine Prüfung und Ahndung zu bitten.

“Werden Unternehmen, die bereits eine Benachrichtigung nach § 42a durchführen 

        mussten, häufiger von Aufsichtsbehörden überprüft?”

2% 

2% 

4% 

7% 

18% 

85% 

91% 

90% 

83% 

76% 

13% 

7% 

6% 

10% 

6% 
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13% 

3% 

81% 

92% 

6% 

4% 

51 

289 
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Prüfung nein

durchgeführt nicht durchgeführt keine Angaben



|   3 0 

2 B  A D V I C E  |  D A T E N S C H U T Z P R A X I S  2 0 1 2

4 . 3  D A T E N S C H U T Z V E R S T Ö S S E  I M  U N T E R N E H M E N

Das Datenschutzrecht regelt den Schutz personenbezogener Daten vor einem Missbrauch durch Unberechtigte. Aus den 
Erfahrungen der Datenschutzbeauftragten ergibt sich als wichtigste Ursache von Datenschutzverstößen das Fehlverhalten einzelner 
Beschäftigter mit 60,1 % der Gesamtnennungen, immerhin noch 10,4% der Nennungen entfallen auf ganze Abteilungen. Nur 
3% der Nennungen entfallen auf Partner, 9% auf externe Dienstleister und 11% aus sonstige Täter. Der deutliche Schwerpunkt 
liegt nach der Einschätzung der Praktiker bei den internen Tätern.

4. “Welche Gruppe verübt aus Ihrer Sicht die meisten Datenschutzverstöße?”

Auch bei einem Vergleich von Benachrichtigungen und aufsichtsbehördlichen Prüfungen zeigt sich das Schwergewicht bei den 
Unternehmen mit über 5.000 Mitarbeitern, die ein deutlich höheres Risiko haben geprüft zu werden.

Auskunft der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

3% 

6% 

9% 
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60% 
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Den Durchschnittswert von unter 20% „eher häufiger“ oder „häufiger“ Datenschutzverstöße überschreiten nur die Unternehmen 
mit mehr als 50.000 Mitarbeitern um signifikante 5%. Auch hier zeigt sich eine wesentlich höhere Arbeitsbelastung für Daten-
schutzbeauftragte, als in den kleineren Unternehmen.

Häufigkeit von Datenschutzverstößen nach Unternehmensgröße:

1% 

3% 

3% 

1% 

3% 

11% 

13% 

15% 

11% 

22% 

15% 

18% 
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23% 
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5. “Welche Gruppe ist Ihrer Ansicht nach das häufigste Opfer von Datenschutzverstößen  

        in Ihrem Unternehmen?”

6. “Bewerten Sie die Häufigkeit der Gründe von Datenschutzpannen in Ihrem Unternehmen.”

Opfer von Datenschutzverstößen sind die Betroffenen, deren Daten unrechtmäßig verarbeitet werden. Dies können in Unternehmen 
sowohl Kunden, als auch die eigenen Mitarbeiter sein. Nicht überraschend steht an der Spitze der Opfer von Datenschutzver-
stößen der Kunde als Betroffener mit 39,8% der Nennungen, allerdings mit 33,6% dicht gefolgt von den Beschäftigten. Diese 
Zahlen legen eine Gleichgewichtung der datenschutzrechtlichen Selbstkontrolle zugunsten externer (Kunden) und interner 
(Beschäftigte) Betroffener nahe.

Grund häufig eher häufig eher selten selten nie

Unachtsamkeit 14,94% 35,06% 21,34% 20,73% 7,93%

50% 50%

Unwissenheit 11,28% 31,40% 27,44% 23,48% 6,40%

42,68% 57,32%

Technik 2,47% 10,67% 26,83% 43,29% 16,46%

13,41% 86,59%

Konzernvorgaben 2,82% 8,78% 14,42% 31,35% 42,63%

11,60% 88,40%
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Das Ergebnis eines Quervergleiches zwischen Datenschutzschulungen und Datenschutzverstößen belegt eindrücklich die 
Effektivität regelmäßig durchgeführter Schulungen. Die durch Unwissenheit verursachten Verstöße reduzieren sich nach der 
Einschätzung der Datenschutzbeauftragten bei regelmäßigen Schulungen.

Die Befragung gab als mögliche Gründe Unachtsamkeit, Unwissen, Technik und Konzernvorgaben vor.
Über die Gründe von Datenschutzverstößen sind die befragten Datenschutzbeauftragten bei der Unachtsamkeit jedenfalls 
uneinig: während 50% diesen Grund „häufig“ oder „eher häufig“ erleben, geben die anderen 50% diesen Grund als „selten“ bis 
„nie“ an. Nur 7% deutlicher wird die Aussage bei „Unwissenheit“ als Ursache: hier sind es ca. 43% der Datenschutzbeauftragten, 
die diese Ursache häufig feststellten, 57% eher selten bis nie. Deutlicher wird das Bild erst bei der „Technik“ und bei den 
„Konzernvorgaben“ als mögliche Gründe: hier sind es 86,59 bzw. 88,40% aller Befragten, die dieses „selten“ bis „nie“ als Ursache 
für Datenschutzverstöße erlebten.

Betrachtet man die Antwort auf „Konzernvorgaben“ nur bei Datenschutzbeauftragten in Konzerntöchtern, so entsteht folgendes 
Antwortbild:

“Sorgen regelmäßige Schulungen für einen Rückgang der durch Unwissenheit verur-

        sachten Datenschutzverstöße?”

Befragt man nur die Datenschutzbeauftragten bei Konzerntöchtern erhöht sich die Anzahl der negativen Erfahrungen mit 
Konzernvorgaben nur leicht. Konzernvorgaben als Ursache für Datenschutzverstöße bleiben auch hier mit 83% im Bereich 
„selten“ bis „nie“.

häufig eher häufig eher selten selten nie

Konzernvorgaben 4,07% 13,07% 19,51% 37,40% 26,02%

17,07% 82,93%
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7. “In welchen Abteilungen verzeichnen Sie die meisten Datenschutzverstöße?”
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Verkauf, Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung sind nicht nur die Abteilungen mit den meisten personenbezogenen Daten, 
sondern damit auch an der Spitze der Datenschutzverstöße. Hier zeigt sich die offensichtliche Zielgenauigkeit gesetzgeberischer 
Bemühungen, denn genau diese Bereiche sind nicht zuletzt im Ergebnis der Datenschutzskandale 2009 am detailliertesten neu 
geregelt worden.

Das „Ranking“ der Datenschutzverstöße nach Abteilungen in % aller Nennungen gestaltet sich wie folgt:

Ranking 
nach 

Verstöße
Abteilung

Nennungen
in

Prozent

1. Verkauf, Vertrieb 15,05

2. Marketingabteilung 12,25

3. Kundenbetreuung, ggf. Call Center 10,92

4. Internet-, Dateninfrastruktur 9,45

5. Personalabteilung 9,05

6. Sonstiges 8,92

7. Administration, Technik 8,52

8. Geschäftsführung 4,93

9. Poststelle 4,39

10. Buchhaltung, Rechnungswesen 3,99

11. Öffentlichkeitsarbeit 2,93

12. Fertigung, Produktion 2,66

13. Finanzen 1,86

14. Forschung, Entwicklung 1,86

15. Hausverwaltung/-meisterei 1,46

16. Logistik, Materialwirtschaft 0,67

17. Qualitätssicherung 0,53

18. Rechtsabteilung 0,53
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8. “In welchen Abteilungen wird sich Ihrer Meinung nach am meisten mit Datenschutz 

        auseinandergesetzt?”
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* identische Anzahl der Nennungen

Aus den Befragungsergebnissen lässt sich ein sehr differenziertes Problembewusstsein in den einzelnen Abteilungen der 
Unternehmen ablesen: während sich die Personalabteilungen am meisten mit den Datenschutzthemen auseinandersetzen, 
stehen sie trotzdem auf Platz fünf der Verstöße. Die Spitzenreiter bei den Datenschutzverstößen sind die Unternehmensbe-
reiche „Verkauf, Vertrieb und Marketing“. Diese finden sich auch auf den unteren Plätzen, wenn es um die Befassung mit den 
Datenschutzthemen geht. Hier zeigt sich deutlich der erwartete Zusammenhang zwischen Ignoranz gesetzlicher Vorgaben 
und Datenschutzverletzungen.

Nach dem Ranking der Datenschutzverstöße sortiert stellen sich die Ergebnisse in Prozent der Nennungen für Anpassungsbe-
mühungen wie folgt dar:

Ranking 
nach 

Verstöße
Abteilung

Ranking nach 
Außeinandersetzung mit 

Datenschutz

1. Verkauf, Vertrieb 10.*

2. Marketingabteilung 7.

3. Kundenbetreuung, ggf. Call Center 8.

4. Internet-, Dateninfrastruktur 3.

5. Personalabteilung 1.

6. Sonstiges 12.

7. Administration, Technik 2.

8. Geschäftsführung 4.

9. Poststelle 13.

10. Buchhaltung, Rechnungswesen 6.

11. Öffentlichkeitsarbeit 10.*

12. Fertigung, Produktion 16.

13. Finanzen 11.

14. Forschung, Entwicklung 15.

15. Hausverwaltung/-meisterei 17.

16. Logistik, Materialwirtschaft 14.

17. Qualitätssicherung 9.

18. Rechtsabteilung 5.
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9. “Wie oft beobachten Sie die folgenden aufgelisteten Datenschutzverstöße in Ihrem 

        Unternehmen?”
Datenschutzverstöße sind in Unternehmen genauso vielfältig, wie deren mögliche Ursachen. Das Gesetz unterscheidet bei den 
Ordnungswidrigkeiten zwischen eher formalen Verstößen, die mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden, und materiell-
rechtlichen Verstößen, die mit einer Verletzung des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung Betroffener einhergehen und 
mit Bußgeldern bis zu 300.000 € geahndet werden können. Werden diese Taten mit einer Bereicherungs- oder Schädigungsab-
sicht vorsätzlich begangen, handelt es sich um Straftaten, die mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden können. 

In der Befragung wurden typische Datenschutzverletzungen aus der Praxis abgefragt. Dabei handelt es sich sowohl um typis-
ches Fehlverhalten vom Mitarbeitern(sorgloser Umgang, unbefugte Nutzung, unsachgemäße Aufbewahrung, liegengebliebene 
Dokumente), als auch um fehlende Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen organisatorischen Maßnahmen (unrechtmäßige 
Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung, Verarbeitung von personenbezogenen Daten) und technischen Maßnahmen (unver-
schlüsselte oder ungesicherte IT- und EDV-Geräte). 

Nach der Häufigkeit der Nennungen stehen der sorglose Umgang mit der IT-Infrastruktur, im Drucker liegengebliebene Dokumente 
und unverschlüsselte, ungesicherte IT- und EDV-Geräte an der Spitze der Datenschutzverstöße in den befragten Unternehmen, 
die vertragswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten hingegen bildet das Schlusslicht.

Ranking der festgestellten Ursachen für Datenschutzverletzungen:

Platz Ursachen für Datenschutzverletzungen
Prozentuale Nennungen 

„häufig“ und 
„eher häufig“

1. sorgloser Umgang mit der IT-Infrastruktur 36,28

2. liegengebliebene Dokumente in Druckern 31,97

3. unverschlüsselte, ungesicherte IT- und EDV-Geräte 30,38

4. unsachgemäße Aufbewahrung personenbezogener Daten 21,2

5. unbefugte Verarbeitung personenbezogener Daten 17,19

6. unrechtmäßige Erhebung personenbezogener Daten 16,98

7. unbefugter Zutritt in betriebliche Räumlichkeiten 12,3

8. unrechtmäßige Übermittlung personenbezogener Daten 11,29

9. unbefugte Nutzung von EDV-Anlagen 6,6

10. vertragswidrige Verarbeitung personenbezogener Daten 4,76
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*PII: Personal Identifiable Information (personenbezogene Daten)

Insgesamt verringert sich die Häufigkeit von Datenschutzverletzungen im Durchschnitt um 8% der Nennungen „häufig“ und 
„eher häufig“, wenn im Unternehmen ein Verfahrensverzeichnis vorliegt. In Unternehmen, die ihre Organisation im Rahmen 
der Erarbeitung eines Verfahrensverzeichnisses datenschutzrechtlich überprüft haben, treten unrechtmäßige Übermittlungen 
(-13%), unbefugte Verarbeitungen (-16%) und unbefugte Nutzungen von EDV-Anlagen (- 14%) als Ursachen für Datenschutz-
verletzungen signifikant geringer auf. Es sind also vor allem die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die mit Hilfe eines 
Verfahrensverzeichnisses wirksamer werden, als in Unternehmen ohne ein solches.

“Führt das Führen eines Verfahrensverzeichnisses zu einer Verringerung der Daten-

        schutzverstöße (besonders bezogen auf technisch-organisatorische Maßnahmen)?”
Das Verzeichnis aller Verfahren automatischer Datenverarbeitungen im Unternehmen (Übersicht gemäß § 4g Abs. 2 BDSG) stellt 
eines der wichtigsten Instrumente  für ein wirksames Datenschutzmanagement dar und ist zugleich gesetzlich vorgeschrieben. 
Jedermann auf Antrag sowie der Aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Im Rahmen der Erstellung eines Verfahrensver-
zeichnisses muss innerhalb eines Unternehmens geprüft und festgelegt werden, welche Daten in welcher Weise rechtmäßig 
verarbeitet werden dürfen und welche technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen nach § 9 BDSG zu treffen sind.

Unternehmen mit Verfahrensverzeichnis:

4% 

3% 

2% 

2% 

1% 

2% 

5% 

7% 

9% 

32% 

5% 

15% 

15% 

10% 

4% 

18% 

25% 

23% 

19% 

26% 

25% 

32% 

29% 

26% 

17% 

31% 

26% 

23% 

38% 

27% 

31% 

27% 

28% 

34% 

35% 
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27% 

28% 

9% 

36% 

22% 

25% 

29% 

39% 

15% 

9% 

17% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

4% 

3% 

2% 

3% 
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271 
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unbefugter Zutritt in
betriebliche Räumlichkeiten

sorgloser Umgang mit
der IT-Infrastruktur

unbefugte Nutzung
von EDV Anlagen

unrechtmäßige
Erhebung von PII*

unbefugte Verarbeitung
von PII*

unrechtmäßige
Übermittlung von PII*

vertragswidrige
Verarbeitung von PII*

unsachgemäße
Aufbewahrung von PII*

unbefugte
Verarbeitung von PII*

unverschlüsselte, Ungesicherte
IT- und EDV-Geräte

häufig eher häufig eher selten selten nie keine Angaben
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processing of PII

illegal transfer of PII

processing of PII
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incorrect storage of PII

forgotten documents
in printers

unencrypted, unsecured IT
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Unternehmen ohne Verfahrensverzeichnis:

3% 

10% 

3% 

3% 

7% 

3% 

3% 

7% 

13% 

17% 

7% 

30% 

17% 

20% 

17% 

20% 

20% 

30% 

13% 

13% 

23% 

17% 

27% 

23% 

13% 

23% 

13% 

13% 

17% 

37% 

17% 

23% 

23% 

27% 

27% 

30% 

43% 

33% 

23% 

37% 

17% 

37% 

23% 

23% 

33% 

40% 

10% 

7% 

23% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

7% 

3% 

7% 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

28 

29 

28 

unbefugter Zutritt in
betriebliche Räumlichkeiten

sorgloser Umgang mit
der IT-Infrastruktur

unbefugte Nutzung
von EDV Anlagen

unrechtmäßige
Erhebung von PII*

unbefugte Verarbeitung
von PII*

unrechtmäßige
Übermittlung von PII*

vertragswidrige
Verarbeitung von PII*

unsachgemäße
Aufbewahrung von PII*

unbefugte
Verarbeitung von PII*

unverschlüsselte, Ungesicherte
IT- und EDV-Geräte

häufig eher häufig eher selten selten nie keine Angaben

*PII: Personal Identifiable Information (personenbezogene Daten)
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11. “Wie zufrieden sind Sie mit den Konsequenzen?”

Die betrieblichen Datenschutzbeauftragten haben selbst keine Kompetenz, Verstöße gegen das Datenschutzrecht zu ahnden, 
und auch keine Pflicht, Verstöße der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Hier sind sie vielmehr auf die Unternehmenslei-
tung und deren Bereitschaft angewiesen, aus Verstößen und Fehlverhalten Konsequenzen zu ziehen. In den Fällen, in denen 
festgestellte Datenschutzverstöße geahndet wurden, zeigen sich die befragten Datenschutzbeauftragten zu 63% mit den 
Konsequenzen „ziemlich“ oder „sehr“ zufrieden.

5% 

11% 

32% 

52% 

15 

34 

101 

161 

gar nicht

sehr

kaum

ziemlich

10. “Werden alle registrierten Datenschutzverstöße entsprechend geahndet?”

Die befragten Datenschutzbeauftragten haben die Erfahrung gemacht, dass nur rund 51% der festgestellten Datenschutzver-
stöße auch entsprechend geahndet werden.

Die Betrachtung nach Unternehmensgrößen zeigt keine signifikanten Unterschiede in der Ahndungspraxis.

45% 

40% 

43% 

46% 

41% 

32% 

39% 

48% 

41% 

53% 

23% 

22% 

9% 

12% 

6% 

46 

101 

95 

36 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

geahndet nicht geahndet keine Angaben

51% 49% 158 153 

Ja Nein 

“Werden Datenschutzverstöße nach Unternehmensgröße unterschiedlich geahndet?”
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Von den 63 an der Befragung teilnehmenden externen Datenschutzbeauftragten betreuen 9 nur einen Kunden, 38 betreuen 
2 bis 10 Unternehmen, 7 haben 10 bis 20 Kunden zu betreuen und 3 externe Datenschutzbeauftragte betreuten 20 bis 25 
Unternehmen (sieben machten zu dieser Frage keine Angaben).

1. “Wie viele Kunden betreuen Sie als externer Datenschutzbeauftragter?”

4.4 Der Datenschutzbeauftragte im Unternehmen

“Wie verteilen sich extern bestellte Datenschutzbeauftragte nach Unternehmensgröße?”

87% 

91% 

80% 

49% 

41% 

8% 

4% 

18% 

44% 

59% 

5% 

5% 

2% 

7% 

57 

122 

102 

38 

17 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

interner DSB externer DSB keine Angaben



|   4 3 

2 B  A D V I C E  |  D A T E N S C H U T Z P R A X I S  2 0 1 2

4 . 4  D E R  D A T E N S C H U T Z B E A U F T R A G T E  I M  U N T E R N E H M E N

Insgesamt haben die 317 bei dieser Frage teilnehmenden Datenschutzbeauftragten innerhalb des gleichen Unternehmens 
1.794 Jahre Datenschutzerfahrung gesammelt, also eine durchschnittliche Bestellungszeit von 5,7 Jahren. Nur die internen 
Datenschutzbeauftragten kommen auf einen Durchschnitt von 5,9 Jahren. Dies zeugt von einer geringen Fluktuation und damit 
von einer gewachsenen Datenschutzkultur in den teilnehmenden Unternehmen. Dieser Durchschnitt fällt bei den externen 
Datenschutzbeauftragten mit 4,3 Jahren etwas geringer aus.

2. “Wie lange sind Sie bereits in Ihrem Unternehmen als Datenschutzbeauftragter bestellt?”

Aufgrund der Funktion des Datenschutzbeauftragten einerseits als fachlicher Berater, andererseits aber auch als Beschwerdein-
stanz für Mitarbeiter bei Datenschutzverstößen, ist dessen persönliche Bekanntheit im Unternehmen überwiegend eine Selbst-
verständlichkeit. Die eine negative Antwort betraf einen Datenschutzbeauftragten, der noch unter einem Jahr im Unternehmen 
beschäftigt ist und somit wohl zutreffender Weise einen nur vorübergehenden Zustand beschreibt.

3. “Sind Sie in Ihrem Unternehmen den Mitarbeitern als Datenschutzbeauftragter bekannt?”

0,3% 

13% 

86% 

1 

43 

277 

nein

teilweise

ja

5% 

2% 

4% 

2% 

58% 

49% 

41% 

44% 

47% 

15% 

22% 

21% 

37% 

41% 

5% 

16% 

7% 

12% 

5% 

3% 

4% 

5% 

17% 

19% 

13% 

5% 

50 

105 

39 

39 

17 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

< 1 Jahr 1 bis 5 Jahre 6 bis 10 Jahre 11 bis 15 Jahre > 15 Jahre keine Angaben
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67% 

82% 

89% 

93% 

100% 

33% 

16% 

11% 

7% 

1% 

1% 

9 

174 

85 

29 

14 

weniger als ein Jahr

1 bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre

11 bis 15 Jahre

über 15 Jahre

bekannt teilweise bekannt unbekannt keine Angaben

“Steigert sich der Bekanntheitsgrad von Datenschutzbeauftragten mit Zeit der 

        Unternehmenszugehörigkeit?”

In der Selbsteinschätzung als Datenschutzbeauftragter steigert sich deren Bekanntheitsgrad mit der Dauer der Unternehmeszuge-
hörigkeit.

4. “Können Sie der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter uneingeschränkt nachkommen?”

72,5% der Datenschutzbeauftragten schätzen ein, dass sie ihrer Tätigkeit uneingeschränkt nachkommen können. Als mögliche 
Ursachen für die Einschränkungen ergibt sich aus der Auswertung der Befragungsergebnisse zu den Fragen 4.4.4/4.4.6/4.4.10/4.4.14 
folgendes Bild: 11% aller Datenschutzbeauftragten haben sowohl diese Frage verneint, als auch die Unterstützung durch die 
Geschäftsführung, die personelle Unterstützung und die Beteiligung an Projekten bemängelt.

27% 73% 232 86 

Ja Nein 
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5. “Sind Sie der Meinung, dass die Geschäftsführung ihre Pflichten erfüllt?”

Bei der Geschäftsführung verbleibt auch bei Bestellung eines Datenschutzbeauftragten die Pflicht zur Durchsetzung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen. Diese Pflicht wird nach der Ansicht von 315 Datenschutzbeauftragten, die diese Frage 
beantworteten, auch von 73% der Geschäftsführungen  erfüllt.

6. “Beurteilen Sie die Unterstützung der Geschäftsführung als ausreichend?”

Immerhin 33% der befragten Datenschutzbeauftragten beklagen eine mangelnde Unterstützung ihrer Tätigkeit durch die 
Geschäftsführung.

Die Studie zeigte keine signifikanten Unterschiede in der Unterstützung des Datenschutzbeauftragten je nach Größe des 
Unternehmens. Der leicht größere Teil aller Geschäftsführungen unterstützen ausreichend.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

65% 

48% 

59% 

68% 

53% 

18% 

35% 

30% 

22% 

41% 

17% 

17% 

12% 

10% 

6% 

50 

107 

92 

37 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ausreichend unzureichend keine Angaben

27% 73% 230 85 

Ja Nein 

33% 67% 214 107 

Ja Nein 
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7. “Wie viel Budget steht Ihnen für Ihre Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter jährlich zur 

        Verfügung?”
Das jährliche Budget der Befragten liegt bei durchschnittlich 70.596 EUR. 37 der befragten Datenschutzbeauftragten geben an, 
kein Budget zur Verfügung zu haben, wobei die Frage insgesamt nur von 215 Datenschutzbeauftragten beantwortet wurde. 
Darunter entfallen auf Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern durchschnittlich 1.163 EUR Budget, auf Unternehmen mit bis 
zu 500 Mitarbeitern durchschnittlich 2.773 EUR, auf Unternehmen mit bis zu 5.000 Mitarbeiter durchschnittlich 13.005 EUR, 
auf Unternehmen mit bis 50.000 durchschnittlich 46.073 EUR und bei Unternehmen mit mehr als 50.000 Mitarbeitern durch-
schnittlich 666.706 EUR. Die großen Unterschiede resultieren nicht allein aus der Unternehmensgröße, sondern auch in der 
unterschiedlichen Praxis unternehmensinterner Ressourcenplanung.

“Wie hoch ist das Budget nach Unternehmensgröße bei einem internen ...”

“... und bei einem externen Datenschutzbeauftragten?”

9% 

3% 

12% 

11% 

5% 

6% 

3% 

23% 

31% 

30% 

8% 

6% 

11% 

18% 

9% 

7% 

11% 

9% 

3% 

1% 

9% 

9% 

1% 

6% 

17% 

49% 

46% 

22% 

52% 

75% 

18 

58 

73 

16 

3 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

kein Budget nach Anfrage bis 5.000 bis 10.000

bis 50.000 bis 100.000 über 100.000 keine Angaben
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41% 

4% 

6% 

0% 

48% 

12% 

17% 

9% 

24% 

9% 

18% 

38% 

20% 

17% 
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17% 

26% 

25% 

50% 

60% 

17 

17 

6 

3 

2 
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bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

kein Budget nach Anfrage bis 5.000 bis 10.000

bis 50.000 bis 100.000 über 100.000 keine Angaben
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17% 

9% 

24% 

9% 

18% 

38% 

20% 
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26% 

25% 

50% 
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17 

17 

6 

3 

2 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

kein Budget nach Anfrage bis 5.000 bis 10.000

bis 50.000 bis 100.000 über 100.000 keine Angaben
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8. “Beurteilen Sie die Höhe dieses Budgets als ausreichend?”

Von den 282 Datenschutzbeauftragten, die diese Frage beantwortet haben, beurteilen 62,5% ihr Budget als ausreichend. Von 
den 41 Datenschutzbeauftragten ohne eigenes Budget beantworteten immerhin fünf die Frage ebenfalls mit „ja“.

9. “Wie viele Mitarbeiter stehen Ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit direkt zur Verfügung?”

289 befragte Datenschutzbeauftragte gaben an, dass Ihnen durchschnittlich 1,3 Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
direkt zur Verfügung stehen. Auch hier bestätigt sich das Bild vom Datenschutzbeauftragten als „Einzelkämpfer“ im Unternehmen.

“Wie viele Mitarbeiter unterstützen nach Unternehmensgröße direkt den internen

        Datenschutzbeauftragten?”

40% 

55% 

48% 

58% 

42% 

23% 

9% 

25% 

9% 

25% 

3% 

4% 

4% 

3% 

3% 

5% 

12% 

17% 

1% 

3% 

8% 

34% 

29% 

16% 

15% 

8% 

23 

76 

78 

28 

11 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

keiner einer zwei 3 bis 9 10 bis 50 mehr als 50 keine Angaben

37% 63% 177 105 

Ja Nein 
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“...und wie viele unterstützen direkt den externen Datenschutzbeauftragten?”

10. “Beurteilen Sie die personelle Unterstützung als ausreichend?”

Immerhin 58 % der Datenschutzbeauftragten halten das zur Unterstützung bereitgestellte Personal für ausreichend zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. 42% der Datenschutzbeauftragten sind damit jedoch unzufrieden.
Betrachtet man diese Ergebnisse genauer, ist zu erkennen, dass intern bestellte Datenschutzbeauftragte mit der ihnen zur 
Verfügung gestellten personellen Unterstützung unzufriedener sind (43,7%), als extern bestellte Datenschutzbeauftragte, bei 
welchen nur 33,3% diese Meinung teilen. 

52% 

24% 

25% 

17% 

20% 

13% 

29% 

25% 

33% 

20% 

13% 

18% 

13% 

17% 

4% 

12% 

17% 

20% 

25% 

40% 

17% 

18% 

13% 

17% 

19 

14 

7 

5 

5 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

keiner einer zwei 3 bis 9 10 bis 50 mehr als 50 keine Angaben

42% 58% 178 128 

Ja Nein 
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11. “Wie kooperativ beurteilen Sie die Fachabteilungen in der Zusammenarbeit im 

            Datenschutz?”

Die weit überwiegende Anzahl von Datenschutzbeauftragten erlebt die Fachabteilungen im Unternehmen als kooperativ. Diese 
Antwort spiegelt auch die besondere Situation in den befragten Unternehmen wieder, die oft bereits langjährig über einen 
Datenschutzbeauftragten verfügen.

1% 

13% 

31% 

55% 

2 

42 

99 

178 

unkooperativ

eher unkooperativ

kooperativ

eher kooperativ
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12. “Bitte ordnen Sie die Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten nach Ihrer Fachkunde.”

            (1 am meisten - 6 am wenigsten)

Im Ranking der für die Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter erforderlichen Fachkunde steht natürlich das Datenschutzrecht an 
erster Stelle (durchschnittlich 2,18 bei einer Benotung von 1 bis 6), allerdings bereits dicht gefolgt von Fragen der IT-Sicherheit 
(2,82), Kenntnisse der betrieblichen Organisation (2,88) und Kommunikation (3,19). Kenntnisse in Auditierungen (3,78) und der 
Betriebswirtschaft (4,31) werden von den Befragten am wenigsten gewichtet.
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Datenschutzrecht
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13. “Bitte ordnen Sie die folgenden Tätigkeiten danach, wie viel Zeit sie in Anspruch nehmen.”

            (1 am meisten - 6 am wenigsten)

Das Ranking der zeitlichen Inanspruchnahme der Datenschutzbeauftragten führen interne Anfragen an vor der Erarbeitung des 
Verfahrensverzeichnisses, der Durchführung von Schulungen, der Durchführung von Audits und Kontrollen sowie der Beratung 
der Geschäftsführung. Am wenigsten Zeit nehmen externe Anfragen in Anspruch. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass die 
Möglichkeit der Beschwerde beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten für die Betroffenen außerhalb der Unternehmen 
kaum bekannt ist, jedenfalls selten genutzt wird.

14. “Werden Sie bei Projekten eingebunden, um diese datenschutzrechtlich zu bewerten?”

Die vorbeugende Wirksamkeit datenschutzrechtlicher Beratung scheint sich in den Unternehmen langsam durchzusetzen. 96% 
der befragten Datenschutzbeauftragten werden immer oder zumindest teilweise in Projekte einbezogen, um diese datens-
chutzrechtlich zu bewerten. Dabei macht die Größe des Unternehmens nur einen geringen Unterschied. In den Unternehmen 
mit mehr als 50.000 Mitarbeitern beantworten 94% der Befragten die Frage mit „ja“ oder „teilweise“, 6% haben keine Angaben 
gemacht. Immerhin von 53% der Befragten in dieser Gruppe wurde die Frage mit „ja“ beantwortet, was aus den Unternehmen 
mit bis 500 Mitarbeitern nur 24% der Datenschutzbeauftragten auch so einschätzen. 

0 1 2 3 4 5 6

interne Anfragen

externe Anfragen

Schulungen

Verfahrensverzeichnis

Audits und Kontrolle

Beratung der
Geschäftsführung
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4,42 
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3,74 

4% 
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13 

115 
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teilweise
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“Wie werden Datenschutzbeauftragte nach Unternehmensgröße in Projekte zu rechtlichen 

        Bewertung einbezogen?”

15. “In welcher Phase werden Sie in der Regel in Projekte einbezogen?”

Nur eine frühzeitige Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten kann Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen verhindern. 
Deshalb ist der Datenschutzbeauftragte frühzeitig einzubeziehen. 50% der Datenschutzbeauftragten gaben an, bereits in 
der Planungsphase für Projekte zur datenschutzrechtlichen Bewertung einbezogen zu werden, 18% werden bei der Investi-
tionsentscheidung zu Projektbeginn einbezogen und nur noch 33% erst im Wirkbetrieb.

38% 

24% 

31% 

34% 

53% 

35% 

50% 

59% 

49% 

41% 

5% 

6% 

1% 

2% 

22% 

20% 

10% 

15% 

6% 

47 

103 

94 

35 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja teilweise nein keine Angaben

18% 

33% 

50% 

53 

99 

150 

Investitionsentscheidung
zum Projektbeginn

Wirkbetrieb

Planungsphase
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3% 

3% 

22% 

25% 

16% 

35% 

29% 

30% 

22% 

26% 

30% 

6% 

5% 

7% 

93 

94 

92 

Unrechtmäßige
Erhebung von PII

Unbefugte Verarbeitung
von PII

Unrechtmäßige
Übermittlung von PII

häufig eher häufig eher selten selten keine Angaben

2% 

4% 

8% 

8% 

13% 

45% 

36% 

17% 

23% 

28% 

42% 

2% 

2% 

52 

52 

53 

Unrechtmäßige
Erhebung von PII

Unbefugte Verarbeitung
von PII

Unrechtmäßige
Übermittlung von PII

häufig eher häufig eher selten selten keine Angaben

1% 

1% 

13% 

10% 

7% 

23% 

25% 

23% 

31% 

28% 

32% 

1% 

1% 

1% 

149 

149 

149 

Unrechtmäßige
Erhebung von PII

Unbefugte Verarbeitung
von PII

Unrechtmäßige
Übermittlung von PII

häufig eher häufig eher selten selten keine Angaben

“Welchen Einfluss auf die Häufigkeit von Datenschutzverstößen hat die Einbeziehung 

        eines Datenschutzbeauftragten... 

        ... in der Planungsphase?”

“...bei Projektbeginn?”

“...erst im Wirkbetrieb?”

*PII: Personal Identifiable Information (personenbezogene Daten)

Die Feststellung unrechtmäßiger Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten stellt den Schwerpunkt der 
Versäumnisse dar, wenn der Datenschutzbeauftragte nicht frühzeitig in neue Projekte einbezogen wurde. Eine frühzeitige 
Einbindung des Datenschutzbeauftragten halbiert die Feststellung von Datenschutzverstößen.
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10% 90% 275 30 

Ja Nein 

Immerhin fast 10% der befragten Datenschutzbeauftragten gaben an, dass das Unternehmen kein Verfahrensverzeichnis führt. 
Da es beim gegenwärtigen Stand der Verwendung automatisierter Datenverarbeitungsanlagen äußerst unwahrscheinlich ist, 
dass Unternehmen keinerlei personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, stellt das Fehlen des Verfahrensverzeichnisses 
gem. § 4g Abs. 2 BDSG einen Verstoß gegen die Pflichten des Unternehmens dar, die dieses Verzeichnis dem Datenschutz-
beauftragten zur Verfügung stellen muss. Zugleich bedeutet das Fehlen einen Verstoß des Datenschutzbeauftragten gegen 
seine Pflicht, diese Übersicht in ihren öffentlichen Teil Jedermann auf Antrag zugänglich zu machen.

1. “Wird ein Verfahrensverzeichnis in Ihrem Unternehmen geführt?”

4.5 Das Verfahrensverzeichnis

“Führen große Unternehmen häufiger ein Verfahrensverzeichnis als kleinere?”

Je größer das Unternehmen, desto häufiger wird ein Verfahrensverzeichnis geführt.

67% 

68% 

80% 

78% 

94% 

15% 

8% 

8% 

5% 

18% 

24% 

13% 

17% 

6% 

49 

98 

91 

34 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben
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In der Übersicht aller Verfahren automatisierter Verfahren sind Verantwortung, Rechtsgrundlage und Sicherheitsvorkehrungen 
aller automatisierten Datenverarbeitungen zu erfassen und zu dokumentieren. Befragt nach der Anzahl der einzelnen Verfahren 
innerhalb einer Verfahrensübersicht gaben die Datenschutzbeauftragten im Durchschnitt 267 Verfahren an. Diese Anzahl variiert 
mit der Größe des Unternehmens erheblich. So gaben 29% der Datenschutzbeauftragten in Unternehmen mit mehr als 50.000 
Mitarbeitern an, über 500 einzelne Verfahren im Verfahrensverzeichnis zu führen. Diese Zahlen machen deutlich, dass es sich 
um eine gewaltige organisatorische Arbeit handelt, die erhebliche Ressourcen benötigt. In der Gruppe der Unternehmen mit 
bis zu 50 Mitarbeitern enthalten über 90% der Verfahrensverzeichnisse hingegen nicht mehr als 50 unterschiedliche Verfahren.

2. “Wie viele Verfahren werden in Ihrem Verfahrensverzeichnis geführt”

Das Verfahrensverzeichnis unterliegt einem ständigen Wandel durch jede Veränderung innerhalb der abgebildeten Verfahren, 
aber auch durch Änderung der technisch-organisatorischen Maßnahmen im Unternehmen. Zur Sicherstellung der Aktualität 
des Verzeichnisses ist ein unternehmensinterner Prozess erforderlich. Einen solchen Prozess haben nach Angaben der Daten-
schutzbeauftragten 130 von 306 Unternehmen (42,5%) eingeführt.

3. “Gibt es einen Regelprozess, der die Aktualität des Verfahrensverzeichnisses sicherstellt?”

41% 

22% 

26% 

17% 

6% 

54% 

68% 

39% 

43% 

29% 

5% 

9% 

22% 

17% 

12% 

1% 

10% 

23% 

24% 

2% 

29% 

39 

82 

87 

30 

17 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

1 bis 10 11 bis 50 51 bis 100 101 bis 500 über 500

58% 42% 176 130 

Ja Nein 
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4. “Stellt Ihr Unternehmen eine Verarbeitungsübersicht, wie gesetzlich gefordert, zur 

        Verfügung?”

5. “Sind die Fachabteilungen in die Erstellung und Aktualisierung des Verfahrensver-

        zeichnisses mit eingebunden?”

Nach den Vorschriften des BDSG ist es Aufgabe des Unternehmens, dem Datenschutzbeauftragten die Übersicht über die Verfahren 
automatisierter Datenverarbeitung (Verarbeitungsübersicht) zur Verfügung zu stellen. In der Praxis ist es jedoch gerade bei der 
ersten Bestellung eines Datenschutzbeauftragten oft der Fall, dass dieser erst selbst das Verfahrensverzeichnis erstellen muss. 
Mit der Verneinung dieser Frage durch 28 % der Datenschutzbeauftragten wird im Vergleich zur Beantwortung der Frage 4.5.1 
deutlich, dass hier nicht die Unternehmen das Verfahrensverzeichnis erstellt und dem Datenschutzbeauftragten zur Verfügung 
gestellt haben – wie es das Gesetzt postuliert –, sondern der Datenschutzbeauftragte selbst hat dieses Verfahrensverzeichnis 
erstellt. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Verfahrensübersichten kann es sich aber auch als vorteilhaft erweisen, wenn 
der Datenschutzbeauftragte jedenfalls eng in das Verfahren eingebunden ist.

Die Erstellung und Aktualisierung der Verfahrensbeschreibungen erfolgt nur in 73% der Unternehmen unter Einbindung der 
Fachabteilungen.

6. “Erstellen Sie das Verfahrensverzeichnis lieber selber?”

Die befragten Datenschutzbeauftragten, die meist über langjährige Erfahrungen in der Anwendung des Datenschutzrechts 
verfügen, erstellen das Verfahrensverzeichnis zu 60% lieber selbst, als dies durch die Fachabteilungen allein erledigen zu lassen. 
Dies belegt die Schwierigkeiten, vor denen die regelmäßig datenschutzrechtsunkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Fachabteilungen gestellt sind, wenn sie selbst eine Verfahrensbeschreibung erstellen sollen.

7. “Gibt es in den Fachabteilungen benannte Mitarbeiter als Multiplikatoren für den 

        Datenschutz?”

28% 72% 219 86 

Ja Nein 

27% 73% 224 82 

Ja Nein 

40% 60% 184 121 

Ja Nein 

71% 29% 89 216 

Ja Nein 
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17% 

15% 

25% 

44% 

65% 

63% 

63% 

63% 

37% 

29% 

20% 

22% 

13% 

20% 

6% 

48 

100 

91 

33 

16 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben

Mit zunehmender Größe von Unternehmen wird es für den Datenschutzbeauftragten immer schwieriger, den Kontakt zu den 
jeweiligen Bereichen zu halten. Deshalb hat sich die Bestellung von Datenschutzkoordinatoren bewährt. Dies bestätigt ein 
Vergleich zur Unternehmensgröße:

8. “Wie üben Sie die Kontrolle im Rahmen der Datenverarbeitung im Auftrag aus?”

Gemäß § 11 BDSG bleibt der Auftraggeber datenschutzrechtlich verantwortlich, wenn er Dritte mit der Verarbeitung person-
enbezogener Daten beauftragt. Er hat umfangreiche Kontrollpflichten, die er jedoch selbstbestimmt wahrnehmen kann. Eine 
bestimmte Art der Kontrolle ist gesetzlich nicht vorgegeben. Die Antworten der Datenschutzbeauftragten zeigen, dass Selbst-
kontrolle(37%) und sonstige Kontrollmaßnahmen (27%) immer noch den Vorrang vor dem Verweis auf Zertifizierungen des 
Auftragnehmers, wie zum Beispiel EuroPrise, ISO 27001 oder BSI-Grundschutz, haben(23% aller Nennungen)  und Dritte nur 
in 7% der Fälle herangezogen werden. Immerhin noch 7% der Befragten gaben trotz der offensichtlichen Rechtswidrigkeit an, 
dass keine Kontrollen stattfinden.

3% 

4% 

7% 

22% 

27% 

36% 

20 

23 

42 

133 

162 

216 

ein vom Auftraggeber
bezahltes Unternehmen

durch einen
unabhängigen Dritten

findet nicht statt

Verweis auf Zertifizierungen

sonstige Kontrollmaßnahmen

mittels einer Selbstkontrolle
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79% 21% 65 242 

Ja Nein 

93% 7% 21 286 

Ja Nein 

1. “Hat Ihr Unternehmen für Produkte oder Dienstleistungen, Verfahren oder 

        Unternehmensprozesse bereits eine Datenschutzzertifizierung (z.B.: EuroPrise, 

        ULD oder ähnliches) erhalten?”

4.6 Zertifizierung

Bisher haben 21 Unternehmen aus der Gruppe der Teilnehmer Erfahrungen mit einer Datenschutzzertifizierung sammeln können.
 
        Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

Auch bei den bereits erfolgten Zertifizierungen liegt der prozentuale Anteil in den großen Unternehmen mit 30% wesentlich 
höher. Für kleinere Unternehmen haben Zertifizierungen bisher nur geringe Bedeutung. Nur durchschnittlich 5% der Unternehmen 
unter 50 bis zu 5.000 Mitarbeitern haben bisher Erfahrungen mit Datenschutzzertifizierungen gesammelt.

2. “Ist Ihr Unternehmen an einer Datenschutzzertifizierung interessiert?”

Fast 21% der Datenschutzbeauftragten sehen ein Interesse ihres Unternehmens an einer Datenschutzzertifizierung.

5% 

2% 

5% 

10% 

29% 

77% 

74% 

85% 

73% 

65% 

18% 
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11% 

17% 

6% 

49 
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Ja Nein keine Angaben
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Fast 46% der befragten Datenschutzbeauftragten würden eine Datenschutzzertifizierung ihres Unternehmens als sinnvoll erachten.

3. “Erachten Sie eine Datenschutzzertifizierung Ihres Unternehmens als sinnvoll?”

Das Interesse an Zertifizierung steigt mit der Größe des Unternehmens deutlich an, überschreitet aber erst bei den Unternehmen 
mit mehr als 50.000 Mitarbeitern die 20 Prozentmarke.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:
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18% 

20% 

15% 

41% 

67% 

58% 

69% 

71% 

53% 

22% 

24% 

11% 

15% 

6% 

47 

98 

93 

35 

16 

bis 50

bis 500
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bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben

-54% 46% 141 166 

Ja Nein 
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67% 33% 94 193 

Ja Nein 

89% 

87% 

52% 

35% 

24% 

16% 

7% 

11% 

13% 

48% 

65% 

76% 

84% 

93% 

30 

57 

132 

182 

226 

247 

276 

237 

195 

143 

99 

71 

47 

21 

sollten ausschließlich
kontrollierend tätig sein

sollen weniger kontrollieren

müssen mehr kontrollieren

sollten Zertifizierungen anbieten

sollten Schulungen anbieten

können beratend, als
auch kontrollierend tätig sein

müssen beratend tätig sein

Nein Ja

1. “Bitte nehmen Sie Stellung zu den folgenden Aussagen über Aufsichtsbehörden: 

        Die Aufsichtsbehörden ....”

4.7 Aufsichtsbehörden

Die Begeisterung der Datenschutzbeauftragten für aufsichtsbehördliche Kontrollen hält sich in Grenzen: trotzdem wünschen sich 
43,3% der Befragten mehr Kontrollen. Nahezu übereinstimmend fordern die Datenschutzbeauftragten (90,5%) mehr beratende 
Tätigkeit der Aufsichtsbehörden und die Durchführung von Schulungen (75%). Nahezu 60% der Datenschutzbeauftragten 
fordern ebenfalls Zertifizierungen durch die Aufsichtsbehörden.

2. “Sind Aufsichtsbehörden “zahnlose Tiger”, dass heisst üben sie erst Kritik und greifen dann 

        nicht durch?”

Kritik an mangelnder Durchsetzungsfähigkeit der Aufsichtsbehörden üben nur 33% der Datenschutzbeauftragten, die die 
Aufsichtsbehörden als „zahnlose Tiger“ wahrnehmen.
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25% 75% 221 72 

Ja Nein 

44% 56% 158 122 

Ja Nein 

Nur 75% der Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen haben den Eindruck, dass die Aufsichtsbehörden in Ihrem 
Unternehmen ernst genommen werden.

51,6% der Datenschutzbeauftragten haben die Erfahrung gemacht, dass Datenschutzverstöße ausreichend durch die 
Aufsichtsbehörden verfolgt werden.

3. “Werden Datenschutzverstöße durch die Aufsichtsbehörden ausreichend verfolgt?”

Die Strafen der Aufsichtsbehörden aufgrund von Datenschutzverstößen in Unternehmen halten 56 % der Datenschutzbeauftragten 
für ausreichend.

4. “Erachten Sie die daraus folgenden Strafen als ausreichend?”

Zweifel an der Kompetenz der Aufsichtsbehörden haben immerhin 24,5 % der befragten Datenschutzbeauftragten.

5. “Beurteilen Sie die Aufsichtsbehörden als ausreichend kompetent?”

6. “Wird die Aufsichtsbehörde für Datenschutz in Ihrem Unternehmen ernst genommen?”

48% 52% 154 136 

Ja Nein 

24% 76% 216 69 

Ja Nein 
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1. “Bitte nehmen Sie Stellung zu den folgenden Aussagen:”

4.8 Rechtsfragen

2. “Es bedarf Änderungen in den Bereichen:”

Eine große Mehrheit der Datenschutzbeauftragten wünscht sich Rechtsänderungen in den Bereichen privater Internet- und 
E-Mail-Nutzung am Arbeitsplatz (72,1%) sowie beim Beschäftigtendatenschutz (70,2%). Die Datenschutzbeauftragten sehen 
ebenso Handlungsbedarf bei den Regelungen zu Datenschutz und Werbung (64,5%). Unentschieden ist die Meinungslage beim 
Thema Videoüberwachung. Jeweils 46,7% sprechen sich für und gegen Änderungen der Rechtslage aus. Eine leichte Mehrheit 
von 55,8% wünscht sich auch Änderungen beim Thema Auftragsdatenverarbeitung.

Für eine Art Weisungsbefugnis des Datenschutzbeauftragten sprechen sich fast 66% der befragten Datenschutzbeauftragten aus.
Der überwiegende Teil der Datenschutzbeauftragten hält die bestehenden Datenschutzgesetze weder für verständlich (80,7%), 
noch für umsetzbar (72,5%).

81% 

73% 

33% 

19% 

27% 

67% 

56 

78 

201 

246 

211 

97 

Die Datenschutzgesetze sind
verständlich und eindeutig

Es ist möglich alle Datenschutz-
gesetze einzuhalten

Der Datenschutzbeauftragte braucht
eine Art Weisungsbefugnis

Nein Ja
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Beschäftigtendatenschutz

Private Internet- und
E-Mailnutzung am Arbeitsplatz

Nein Ja
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79% 21% 63 236 

Ja Nein 
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273 

221 
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214 
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184 
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Cloud Computing

Social Media
(Facebook, Google, etc.)

Geolocation

Videoüberwachung

Werbung

Internationale Datenverarbeitung

Gemeinsame Verarbeitung
von Daten im Konzern

Umgang mit Kundendaten

Datenverarbeitung im Konzern

Rechte und Aufgaben
des Datenschutzbeauftragten

Nein Ja

Überwiegend zufrieden sind die befragten Datenschutzbeauftragten mit den gesetzlichen Regelungen zu den Rechten und 
Aufgaben der Datenschutzbeauftragten. Zu alle anderen befragten Regelungsfelder fällt das Urteil der Datenschutzbeauftragten 
negativ aus. Bei der Auswertung wurde “keine Meinung” nicht berücksichtigt. Daher können die Summen abwechen.

3. “Orientiert sich der Gesetzgeber Ihrer Meinung nach an den tatsächlichen 

        Datenschutzproblemen in Unternehmen?

Ganze 21% der befragten Datenschutzbeauftragten sieht eine Orientierung des Gesetzgebers an den tatsächlichen Daten-
schutzproblemen in den Unternehmen, 79% verneinen dies.

4. “Decken die bestehenden Gesetze die folgenden Themengebiete Ihrer Meinung nach 

        praxistauglich ab?”
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Das Negativ-Ranking führen die Themenfelder Social Media und Cloud Computing sowie Videoüberwachung an. Einzig die 
Rechte und Aufgaben des Datenschutzbeauftragten scheinen hinreichend gesetzlich geklärt zu sein. 

Das Meinungsbild der Datenschutzbeauftragten spiegelt die öffentliche Diskussion sehr klar wider: die neuen datenschutz-
rechtlichen Herausforderungen durch die internationale Vernetzung sind ein deutlicher Auftrag an die Gesetzgeber. Das 
klassische Datenschutzrecht scheint für international vernetzte Kommunikation keine überzeugenden Antworten zu geben. 
Bei Angeboten sogenannter sozialer Medien stoßen nicht nur das Verhältnis von informationeller Selbstbestimmung und 
kommerzieller Nutzung privater Kommunikation an technische Grenzen, sondern auch nationale Regelungen an die Grenzen 
international erbrachter Dienstleistungen. Auch wenn die (Un)Zulässigkeit von Datenverarbeitungen außerhalb Europas und 
von Staaten mit vergleichbarem Datenschutzniveau rechtlich klar geregelt ist, sind die Geschäftsmodelle von Cloud Computing 
wirtschaftlich oder Social Media in einem Maße attraktiv, dass hierfür datenschutzrechtliche Regelungen dringend erscheinen. 
Die neuen Möglichkeiten von Vernetzung und damit der Verschneidung von Daten werfen vielfältige Probleme auf: ob bei 
der Videoüberwachung, dem Umgang mit Kundendaten, internationaler Datenverarbeitung insbesondere in Konzernen oder 
den neuen Möglichkeiten der Geolocation von Geräte und damit Menschen. Dem Gesetzgeber obliegt es nach der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes im sogenannten Volkszählungsurteil, eine Abwägung der widerstreitenden Interessen 
vorzunehmen und den Konflikt datenschutzrechtlich zu lösen.
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Die Teilnehmer hatten in einem Freifeld die Möglichkeit, zusätzliche Themen zu formulieren. In insgesamt 54 Anregungen 
sprachen sich die Teilnehmer für grundlegende Vereinfachungen des Rechts und der Rechtsanwendung aus für eine bessere 
Berücksichtigung unternehmerischer Belange insbesondere für die Situation in Konzernen und der Internationalisierung der 
Arbeitswelt sowie für eine bessere Kohärenz der Datenschutzregelungen in den unterschiedlichen Spezialgesetzen. Insbesondere 
zur Stellung, Aus- und Weiterbildung sowie Ausstattung der betrieblichen Datenschutzbeauftragten werden Konkretisierungen 
erwartet.

Überwiegend wurden gesetzgeberische Reaktionen auf die technologischen Anforderungen durch Social Media, mobile 
Endgeräte, Cloud Computing, Web-Analyse oder biometrische Daten und durch 11 Befragte eine Regelung zum Beschäftig-
tendatenschutz gefordert.

5. “In welchen Bereichen sehen Sie darüber hinaus Nachholbedarf des Gesetzgebers?
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36% 64% 194 109 

Ja Nein 

1. “Erachten Sie eine gesetzlich vorgeschriebene Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten 

        für sinnvoll?”

4.9 Ausbildung des Datenschutzbeauftragten

2. “Wie haben Sie die Qualifikation zum Datenschutzbeauftragten erlangt?”

Die für die Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter erforderliche fachliche Qualifikation kann beispielsweise durch ein Hochs-
chulstudium in Ingenieurswissenschaften oder Rechtswissenschaften erworben werden. Diese Studienrichtungen vermitteln 
allerdings jeweils nur eine Grundkompetenz, die durch entsprechende Fortbildungen ergänzt werden müssen. Hierfür gibt es 
auf dem Fortbildungsmarkt verschiedene mehrwöchige modular aufgebaute Angebote, aber auch ein- bis fünftägige Angebote. 
51,4% der teilnehmenden Datenschutzbeauftragten gaben an, ihre Qualifikation durch Fortbildungsmaßnahmen erlangt zu 
haben, 26,6% stützen sich auf die im Verlauf ihrer Tätigkeit gesammelten Erfahrungen und 11,9% auf das Vorwissen aus einem 
Studium. Diese Ergebnisse belegen, dass die erforderliche Qualifikation in der Regel durch Fortbildung und Erfahrung während 
der Tätigkeit erworben wird.

Das BDSG stellt persönliche und sachliche Voraussetzungen für die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten auf, die durch 
einen Beschluss der Obersten Aufsichtsbehörden konkretisiert wurden. Eine Berufsausbildung oder berufliche Qualifizierung 
auf gesetzlicher Grundlage gibt es bis heute nicht. Dieses Manko beklagen nicht nur Ausbilder und der Berufsverband, sondern 
auch 64% der Teilnehmer der Befragung sprechen sich für eine gesetzlich geregelte Ausbildung aus.
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andere
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Nicht überraschend geben 89% der Befragten Datenschutzbeauftragten an, als Quereinsteiger zu ihrer Tätigkeit gekommen 
zu sein.

3. “Welche der aufgeführten Weiterbildungsmöglichkeiten haben Sie darüber hinaus 

        genutzt?”

In der Befragung wurden die wichtigsten Anbieter qualifizierter Fortbildungen abgefragt. Das Ulmer Modell schult ebenso 
wie die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) in mehrwöchigen modularen Kursen, während der TÜV und 
andere Anbieter in der Regel nur mehrtägige Schulungen anbieten. Verschiedene Fachkongresse haben sich im Datenschutz-
bereich auch als hochqualifizierte Angebote spezifischer Weiterbildungsangebote etabliert. Unter einer Auswahl von Fortbil-
dungsmöglichkeiten wurden Fachkongresse als Weiterbildungsmöglichkeit am häufigsten benannt (28,8% der Nennungen). 
Die Angebote von TÜV (20,4%) und GDD (18,8%) lagen nahezu gleich auf. 33 Befragungsteilnehmer gaben an, sowohl TÜV, als 
auch GDD-Schulungen besucht zu haben. Nach dem Ulmer Modell wurden 20 der Befragten ausgebildet. Nur 19 der Befragten 
gaben an, keine Fortbildungsmöglichkeiten genutzt zu haben. Davon sind zehn seit fünf oder mehr Jahren im Amt.

4. “Sind Sie ein Quereinsteiger im Thema Datenschutz?”

11% 89% 266 32 

Ja Nein 
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5. “Wie lange arbeiten Sie schon allgemein im Datenschutz?”

Eine bußgeldbewehrte Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten gibt es in Deutschland seit dem 1.7.1977. Die 
befragten Datenschutzbeauftragten gaben an, durchschnittlich bereits 7,7 Jahre im Datenschutz tätig zu sein. 15 Teilnehmer 
der Befragung sind bereits seit über 20 Jahren, 61 Teilnehmer zwischen 10 und 20 Jahren und 86 Teilnehmer zwischen sechs 
und zehn Jahre im Datenschutz tätig.  47% der Befragungsteilnehmer sind bis zu fünf Jahre im Datenschutz tätig. Insgesamt 
kommen so 2.335 Jahre Erfahrung zusammen.

6. “Wie oft besuchen Sie im Durchschnitt Fortbildungsveranstaltungen?”

Eine besondere Herausforderung für die Arbeit des Datenschutzbeauftragten ergibt sich nicht nur aus der Komplexität der 
Aufgaben im Unternehmen, sondern auch durch ständige Änderungen des Rechtsrahmens und der technischen Entwicklungen. 
Deshalb kommt einer regel-mäßigen Fortbildung eine hohe Bedeutung zu. 37% der befragten Datenschutzbeauftragten gaben 
an, monatlich Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen, 28% nutzen diese Möglichkeit halbjährlich und 18% quartalsweise. 
Insgesamt 83% der Befragten bilden sich mindestens einmal jährlich fort, 13% seltener als jährlich. Nur 4% der Befragten 
beantworteten die Frage mit „nie“.
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7. “Auf welchem Weg nehmen Sie Fortbildungen am liebsten wahr?”

Die Beantwortung einer Frage zur Bevorzugung bestimmter Fortbildungsarten ist sicherlich von persönlichen Erfahrungen 
geprägt, entspricht aber auch den konkreten Bedarf der Befragten. Deutlich bevorzugt werden durch die Datenschutz-
beauftragten Fortbildungen in Form von externen Schulungen. 83,1% der Befragten gaben an, Fortbildungen am liebsten als 
externe Schulung wahrzunehmen. Das Selbststudium bevorzugen 11% der Befragten, während die Online-Schulung bisher 
nur 6% der Befragten überzeugt hat. Dieses Ergebnis überrascht vor dem Hintergrund des konkreten Fortbildungsbedarfes 
nicht. Die Datenschutzpraktiker in den Unternehmen sind auf hochspezialisierte Angebote angewiesen, die in der Regel weder 
in Online-Schulungen, noch durch interne Schulungen vermittelt werden. Auch das Selbststudium ist nur bedingt geeignet, 
hochaktuelles Wissen und Kompetenzen zu vermitteln.

8. “Wie viele Tage haben Sie bereits in Datenschutzfortbildungen investiert?”

Im Durchschnitt gaben die befragten Datenschutzbeauftragten an, 22 Tage in die eigene Datenschutzfortbildung investiert 
zu haben. 
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“Hat die Art der genossenen Ausbildung einen Einfluss auf die im Nachhinein genutzte 

        Fortbildungsdauer?”

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass sich gering qualifizierte Datenschutzbeauftragte auch weniger fortbilden, hoch 
qualifizierte hingegen wesentlich häufiger auch innerhalb der Tätigkeit fortbilden.
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“Hat Dauer der Bestellung zum Datenschutzbeauftragten einen Einfluss auf die im 

        Nachhinein genutzte Fortbildungsdauer?”

Im ersten Bestellungsjahr ist der Anteil monatlicher Fortbildungen bei den befragten Datenschutzbeauftragten am höchsten. 
Insgesamt ist allerdings der Bedarf in den ersten fünf Jahren noch nicht gedeckt. Hier geben noch 13% bzw. 17% der Befragten 
an, keine Fortbildung besucht zu haben. Mit fortschreitender Berufserfahrung sinkt dieser Anteil. Mit Dauer der Berufserfahrung 
lässt die für die eigene Fortbildung aufgewendete Zeit zwar nach, aber nur geringfügig. Auch Datenschutzbeauftragte mit einer 
über 15jährigen Berufserfahrung nehmen zu 29% monatlich Fortbildungen in Anspruch, 32% zumindest quartalsweise und 
ebenso viele halbjährlich. Diese Zahlen unterstreichen den hohen Stellenwert der Fortbildung für die Datenschutzbeauftragten.

9. “Beinhalteten diese Fortbildungen eine abschließende Prüfung?”

Von den durch die Datenschutzbeauftragten besuchten Fortbildungen beinhalteten 56% zumindest teilweise auch eine 
abschließende Prüfung der Schulungsergebnisse.
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4.10 Die neue EU-Datenschutzverordnung

Am 25. Januar 2012 veröffentlichte die EU-Kommission ihre Vorschläge für einen neuen Datenschutzrechtsrahmen, darunter 
eine EU-Datenschutzgrundverordnung, die europaweit einheitlich unter anderem den Unternehmensdatenschutz regeln soll. 
Mit der Umfrage Datenschutzpraxis 2012 wurden die ersten Reaktionen der Praktiker hierauf erhoben. 

Die Bewertung dieser Vorschläge durch die deutschen Datenschutzbeauftragten sieht zusammengefasst in einigen ausgewählten 
Punkten wie folgt aus: 
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Überwiegend positiv sehen die Praktiker das Anliegen der EU-Kommission, das Datenschutzrecht EU-weit durch eine Verord-
nung zu vereinheitlichen (siehe 4.10.3). Auch die Ausgestaltung der Funktion des betrieblichen Datenschutzbeauftragten (siehe 
4.10.10), die vorgesehene maximale Höhe von Bußgeldern (siehe 4.10.7) und die vorgeschlagene federführende Aufsicht durch 
nur noch eine nationale Datenschutzaufsichtsbehörde („One-Stop-Aufsicht, siehe 4.10.19) findet die überwiegende Zustim-
mung der Praktiker. Selbst die vorgesehene Registrierung aller Datenschutzbeauftragten bei den Aufsichtsbehörden findet 
noch eine knappte Mehrheit positiv.

Anders sieht das bei Möglichkeit nationaler Abweichungen aus: eine Mehrheit der Praktiker spricht sich gegen eine solche 
Öffnungsklauseln aus (siehe 4.10.4). Auch die vorgesehene Mitarbeiterzahl von 250 Mitarbeitern pro Unternehmen, ab der 
die Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten beginnt, sehen die Praktiker überwiegend kritisch (siehe 4.10.14). 
Der Vorschlag der EU-Kommission, ein Konzern-Privileg einzuführen, indem diese nur noch einen Datenschutzbeauftragten 
bestellen müssen, stößt ebenso überwiegend auf Unverständnis (siehe 4.10.15). 

Bei den materiellen Datenschutzbestimmungen sind die Praktiker in der Regel uneinig – hier überwiegt zwar die Zustimmung 
zum Regelungsziel, allein es fehlt oft die Überzeugung von der Umsetzbarkeit. Das Löschungsrecht in sozialen Netzwerken 
beurteilen 69% positiv (siehe 4.10.8), die Pflicht zur Risikofolgenabschätzung 65% (siehe 4.10.16) und auch die Weitermeldung 
des Löschbegehrens an alle Datenempfänger („Löschungskette“, siehe 4.10.9) beurteilen noch 56% überwiegend positiv.

Mehrheitlich beurteilen die Praktiker die Erreichung der wichtigsten Ziele der Kommission pessimistisch: sie erwarten weder 
bessere Kontrollmöglichkeiten der Betroffenen über ihre personenbezogene Daten (siehe 4.10.6), noch insgesamt ein besseres 
Datenschutzniveau in Deutschland (siehe 4.10.5). Überzeugt zeigt sich hingegen eine Mehrheit davon, dass ein höherer 
Aufwand bei Beschwerden entstehen wird (4.10.20). Die in vielen Diskussionen befürchtete Auswirkung der Neuregelungen 
zur Datenschutzaufsicht auf die Wahl des Sitzlandes für große Unternehmen befürchten die Praktiker nur zu 30%. 70% halten 
einen Einfluss für „unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“(siehe 4.10.21).
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81% aller befragten Datenschutzbeauftragten halten eine EU-weite Vereinheitlichung des Datenschutzes generell für den 
richtigen Weg.

1. “Haben Sie die EU-Datenschutzverordnung schon gelesen?”

Zum Befragungszeitpunkt Februar bis April 2012 hatten 46% der Befragten die am 25. Januar 2012 veröffentlichten Entwürfe 
bereits gelesen. Der Termin der Veröffentlichung der Kommissionsvorschläge war langfristig angekündigt, wenn auch im Dezember 
Gerüchte gestreut wurden, dieser Termin sei wegen des Widerstandes aus der Kommission nicht mehr zu halten. Auch wegen 
der Verkündung der Vorhaben durch die Vizepräsidentin der Kommission, Viviane Reding, auf dem Weltwirtschaftsgipfel war 
die öffentliche Wahrnehmung und insbesondere das fachliche Interesse sehr groß. Allerdings war anfangs vor allem unter den 
Datenschutzpraktikern auch die Zurückhaltung groß, weil die unmittelbare Rechtswirkung einer europäischen Verordnung, 
also deren Wirksamkeit auch ohne ein nationales Umsetzungsgesetz, für die Praktiker oft neu und überraschend war. Viele 
erkannten erst später die unmittelbare Relevanz für ihre praktische Arbeit. Deshalb darf es nicht verwundern, dass sich nur 46% 
der befragten Datenschutzbeauftragten bereits Zeit für ein Studium der Vorschläge genommen haben. 

2. “Haben Sie sich in den Medien über die Verordnung informiert?”

70,5% der Befragten hatten sich bereits über die Medien über den Verordnungsentwurf informiert.

3. “Ist eine EU-weite Vereinheitlichung des Datenschutzes der richtige Weg?”

4. “Sollten Mitgliedsstaaten das Recht haben vom Datenschutzniveau der Verordnung 

        abzuweichen?”

Auch wenn sich eine deutliche Mehrheit gegen nationalstaatliche Abweichungen aussprechen, wünschen sich doch 39 % der 
Datenschutzbeauftragten die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, vom Datenschutzniveau der Verordnung abzuweichen.
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Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat nach deutschem Datenschutzverständnis das Ziel, dem Betroffenen 
die Kontrolle über seine Daten zu ermöglichen. Diesem Ziel fühlt sich auch die Kommission in Umsetzung des Artikel 8 der 
Grundrechtecharta, Artikel 16 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und in Artikel 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verpflichtet. Die Datenschutz-Praktiker zweifeln jedoch überwiegend an der Umsetzbarkeit dieser 
Zielvorstellung. 78% glauben nicht, dass der Betroffene nach der EU-Datenschutzgrundverordnung wieder Kontrolle über seine 
Daten bekommt. 

5. “Wird durch die EU-Datenschutzverordnung das Datenschutzniveau in Deutschland 

        verbessert oder verschlechtert?”

40,6% der befragten Datenschutzbeauftragten gehen eher von einer Verbesserung des Datenschutzniveaus in Deutschland aus, 
während 59,4% der Befragten eine Verschlechterung erwarten. Dieser Wert verbessert sich bei denjenigen, die die Verordnung 
bereits gelesen haben, nur um einen Prozentpunkt, wie die folgende Grafik zeigt:

6. “Hat der Betroffene Ihrer Meinung nach durch die EU-Datenschutzverordnung wieder 

        Kontrolle über seine Daten?”
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7. “Wie beurteilen Sie die Höhe der Bußgelder von bis zu 2 Millionen Euro oder 2% des 

        Umsatzes?”

Relativ ausgewogen fällt das Urteil der Datenschutzbeauftragten zu dem vorgesehenen Bußgeldrahmen aus. Nahezu 55% 
der Befragten beurteilen Bußgelder bis zu 2 Mio. Euro oder 2% des Umsatzes als “gerade richtig”, 11,6 % für “zu niedrig” und  
33,8 % für “zu hoch”.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

11% 

34% 

55% 

32 

96 

155 

zu niedrig

zu hoch

gerade richtig

12% 

10% 

6% 

12% 

35% 

34% 

47% 

49% 

65% 

22% 

26% 

32% 

17% 

24% 

32% 

30% 

15% 

22% 

12% 

41 

90 

88 

32 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

zu niedrig gerade richtig zu hoch keine Angaben



|   7 7 

2 B  A D V I C E  |  D A T E N S C H U T Z P R A X I S  2 0 1 2

4 . 1 0  D I E  N E U E  E U - D A T E N S C H U T Z V E R O R D N U N G

8. “Wie beurteilen Sie das Recht auf Löschung von personenbezogenen Daten in sozialen 

        Netzwerken?”

Das Recht auf Löschung von personenbezogenen Daten in sozialen Netzwerken halten 69 % der Befragten für richtig, allerd-
ings auch 36,9 % für technisch nicht realisierbar. Die Überschreitung der 100% ergibt sich aus der Möglichkeit, bei dieser Frage 
Mehrfachnennungen anzugeben. Immerhin 98, oder 27,5% der Befragten halten die Einführung eines solchen Rechtes sowohl 
für „richtig“, als auch für „technisch nicht realisierbar“. Dies zeigt deutlich die Unterstützung des Anliegens, aber auch die Zweifel 
an der technischen Realisierbarkeit dieser Vorstellungen.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:
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9. “Wie beurteilen Sie, dass Unternehmen alle vernünftigen Massnahmen ergreifen müssen, 

         um Dritte, die diese Daten verarbeiten, von der Löschabsicht des Nutzers zu informieren?”

Datenübermittlungen sind in unserer vernetzten Wirtschaft alltäglich und das größte Problem für die Durchsetzung eines 
Löschanspruches. Die vorgesehene Pflicht zur Benachrichtigung von Datenempfängern bei einer Löschabsicht („Löschungskette“) 
ist damit für 56 % der Datenschutzbeauftragten richtig, zugleich bezweifeln aber 45,9 % der Befragten die Durchsetzbarkeit 
(technisch nicht realisierbar, zu umgehen oder nicht durchsetzen lässt oder Kombinationen hiervon).

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

4% 

9% 

21% 

21% 

45% 

20 

44 

96 

99 

208 

zu unternehmensfeindlich

lässt sich zu
leicht umgehen

technisch nicht realisierbar

lässt sich
nicht durchsetzen

richtig

45% 

44% 

42% 

61% 

27% 

5% 

2% 

6% 

4% 

12% 

26% 

20% 

20% 

13% 

31% 

8% 

13% 

8% 

4% 

8% 

16% 

21% 

25% 

17% 

23% 

62 

160 

142 

46 

26 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

richtg zu unternehmensfeindlich technisch nicht realisierbar

lässt sich zu leicht umgehen lässt sich nicht durchsetzen
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22% 78% 235 68 

Ja Nein 

10. “Erachten Sie es für richtig, die Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten 

            gesetzlich zu regeln?”

77,6 % der Befragten erachten eine gesetzliche Regelung der Anforderungen an den Datenschutzbeauftragten für richtig.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

52% 

58% 

73% 

66% 

71% 

25% 

17% 

16% 

20% 

18% 

23% 

25% 

11% 

15% 

12% 

46 

97 

93 

35 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben
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11. “Begrüssen Sie die namentliche Registrierung des Datenschutzbeauftragten bei der 

           Aufsichtsbehörde?”

Eine namentliche Meldepflicht des Datenschutzbeauftragten bei der Aufsichtsbehörde begrüßen im Durchschnitt 56% der 
Befragungsteilnehmer. Die Zustimmung ist bei den Datenschutzbeauftragten aus Kleinunternehmen mit bis zu 50 Beschäft-
igten mit 28% am geringsten. 

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

28% 

42% 

54% 

61% 

59% 

48% 

33% 

36% 

24% 

29% 

23% 

25% 

11% 

15% 

12% 

46 

97 

93 

35 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben

43% 57% 171 131 

Ja Nein 
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80% 20% 58 227 

Ja Nein 

12. “Denken Sie, die neue EU-Datenschutzverordnung wird ihre Arbeit als Datenschutzbeauftragte/r 

          erleichtern?”

Auch eine Arbeitserleichterung durch die neue EU-Datenschutzgrundverordnung erwarten nur 20,3 % der teilnehmenden 
Datenschutzbeauftragten.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

8% 

13% 

14% 

29% 

35% 

63% 

57% 

68% 

54% 

53% 

28% 

29% 

17% 

17% 

12% 

43 

91 

86 

34 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben
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13. “Was halten Sie von der Pflicht, Datenschutzverstöße innerhalb von 24 Stunden zu 

           melden?”

Die vorgesehene Frist von 24 Stunden für die Meldung von Datenschutzverstößen halten 38,4% der befragten Datenschutz-
beauftragten für zu kurz, 26,4 % für angemessen und 33% für überflüssig. Immerhin noch sechs Datenschutzbeauftragte halten 
die Frist für zu lang.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

22% 

27% 

36% 

39% 

24% 

17% 

20% 

26% 

20% 

6% 

3% 

2% 

6% 

30% 

20% 

25% 

24% 

41% 

28% 

30% 

13% 

17% 

24% 

43 

90 

90 

34 

13 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

zu kurz angemessen zu lang überflüssige Regelung keine Angaben

74% 26% 75 209 

Positiv Negativ 
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14. “Wie beurteilen Sie die vorgesehene Bestellgrenze eines Datenschutzbeauftragten 

           von mindestens 250 Mitarbeitern?”

65% der befragten Datenschutzbeauftragten halten die gewählte Bestellungsgrenze für Datenschutzbeauftragte in Unternehmen 
mit mehr als 250 Mitarbeitern für zu hoch, 23,2% für angemessen und 11,6% noch für zu niedrig.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

12% 

23% 

65% 

35 

70 

195 

zu niedrig

angemessen

zu hoch

3% 

9% 

13% 

12% 

12% 

27% 

17% 

13% 

20% 

24% 

45% 

49% 
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54% 

53% 

25% 

26% 

13% 

15% 

12% 

45 

96 

91 

35 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

zu kurz angemessen zu lang keine Angaben
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15. “Reicht ein Datenschutzbeauftragter für einen Konzern oder sollte es in jedem 

           Unternehmen weiterhin einen Datenschutzbeauftragten geben?”

29,5% der Befragungsteilnehmer halten einen Datenschutzbeauftragten pro Konzern für ausreichend, die deutliche Mehrheit 
jedoch sieht das anders. Die Datenschutzbeauftragten großer Unternehmen sehen dies durchgehend positiver. Durchschnit-
tlich 30% der Datenschutzbeauftragten in Unternehmen mit mehr als 500 bis über 50.000 Mitarbeiter befürworten einen 
Datenschutzbeauftragten pro Konzern.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

71% 29% 87 210 

pro Konzern ein DSB pro Unternehmen 

12% 

11% 

36% 

37% 

41% 

62% 

63% 

52% 

49% 

47% 

27% 

26% 

13% 

15% 

12% 

44 

95 

91 

35 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

DSB pro Konzern DSB pro Unternehmen keine Angaben
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16. “Was halten Sie von der Risikofolgenabschätzung, die zukünftig erforderlich sein soll?”

Artikel 33 des Entwurfes der Kommission verpflichtet den für die Verarbeitung Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter, 
vor einer Datenverarbeitung, die aufgrund ihres Wesens, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke konkrete Risiken für die Rechte und 
Freiheiten betroffener Personen bergen, eine datenschutzspezifische Folgenabschätzung durchzuführen. Eine Risikobewertung 
ist im deutschen Datenschutzrecht als Vorabkontrolle bereits bekannt, wenn auch inhaltlich nicht deckungsgleich. 64,7% der 
befragten Datenschutzbeauftragten halten die vorgesehene Risikofolgenabschätzung für „hilfreich“ bzw. „eher hilfreich“.

Meinung der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

5,7% 

9,9% 

29,7% 

54,8% 

16 

28 

84 

155 

weniger hilfreich

hilfreich

eher weniger hilfreich

eher hilfreich

5% 

7% 

8% 

10% 

12% 

30% 

36% 

46% 

54% 

59% 

28% 

20% 

27% 

12% 

18% 

3% 

6% 

4% 

2% 

33% 

30% 

15% 

22% 

12% 

40 

90 

88 

32 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

hilfreich eher hilfreich eher weniger hilfreich weniger hilfreich keine Angaben
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17. “Wird die Risikofolgenabschätzung Ihrer Meinung nach einen Mehraufwand für die 

            Unternehmen bedeuten?”

Trotz der mit der Folgenabschätzung verbundenen Arbeit schätzen immerhin 26,4 % der befragten Datenschutzbeauftragten 
den Mehraufwand für das Unternehmen als „gering“ oder „eher gering“ ein, 73,6 % als „hoch“ bzw. „eher hoch“.

Meinung der der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

3% 

8% 

23% 

66% 

8 

22 

66 

187 

geringer Aufwand

hoher Aufwand

eher geringer Aufwand

eher hoher Aufwand

4% 

5% 

27% 

12% 

17% 

24% 

18% 

38% 

46% 

62% 

46% 

65% 

2% 

7% 

7% 

5% 

6% 

33% 

31% 

14% 

20% 

12% 

40 

90 

88 

32 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

geringer Aufwand eher geringer Aufwand eher hoher Aufwand hoher Aufwand keine Angaben
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18. “Gibt es schon so etwas wie eine Risikoabschätzung in ihrem Unternehmen?”

41,6 % der befragten Datenschutzbeauftragten haben bereits Erfahrungen mit Risikofolgenabschätzungen gemacht.

Auskunft der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

55% 

52% 

41% 

29% 

41% 

20% 

21% 

45% 

54% 

47% 

25% 

27% 

13% 

17% 

12% 

45 

94 

90 

34 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

ja nein keine Angaben

58% 42% 123 173 

Ja Nein 
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19. “Nach dem Entwurf der EU-Datenschutzverordnung soll zukünftig bei europäischen 

           Konzernen nur noch eine Aufsichtsbehörde zuständig sein. Wie bewerten sie dies?”

Die vorgesehene Einführung nur noch einer zuständigen Aufsichtsbehörde für europaweit tätige Unternehmen („One-Stop“-
Aufsicht) bewerten 61,8 % der Befragten „eher positiv“ oder „positiv“. Dabei gibt es keine signifikanten Unterschiede in der 
Bewertung durch die Konzerndatenschutzbeauftragten unter den Befragten.

Meinungen ausschließlich der Konzerndatenschutzbeauftragten:

5% 

20% 

33% 

42% 

15 

58 

98 

123 

negativ

positiv

eher negativ

eher positiv

5% 

18% 

33% 

43% 
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21 

38 

50 
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positiv

eher negativ
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Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

20. “Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass nach diesen Regelungen ein erhöhter 

             Arbeitsaufwand bei der Bearbeitung von Betroffenenanfragen in den Niederlassungen 

           in anderen Mitgliedsstaaten anfällt?”

Einen höheren Bearbeitungsaufwand bei Beschwerden erwarten 69,4% der befragten Datenschutzbeauftragten.

7% 

12% 

22% 

22% 

18% 

33% 

30% 

36% 

32% 

41% 

28% 

25% 

28% 

24% 

18% 

2% 

7% 

2% 

2% 

12% 

30% 

26% 

13% 

20% 

12% 

42 

95 

91 

33 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

positiv eher positiv eher negativ negativ keine Angaben

2% 

15% 

30% 

52% 
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44 

85 
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unwahrscheinlich

wahrscheinlich

eher unwahrscheinlich

eher wahrscheinlich



|   9 0 

2 B  A D V I C E  |  D A T E N S C H U T Z P R A X I S  2 0 1 2

4 . 1 0  D I E  N E U E  E U - D A T E N S C H U T Z V E R O R D N U N G

Meinungen ausschließlich der Konzerndatenschutzbeauftragten:

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

21. “Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese Regelungen die Wahl des Sitzes der 

            Hauptniederlassung beeinflusst?”

Die Befürchtung, die jeweilige Datenschutzaufsichtsbehörde könnte durch ihre Tätigkeit Einfluss auf die Wahl der Hauptnie-
derlassung innerhalb Europas haben und dadurch ein „Wettrennen nach unten“ ausgelöst werden, teilen immerhin 33 % der 
befragten Datenschutzbeauftragten. Eine klare Mehrheit von 77 % der Datenschutzbeauftragten halten diese Befürchtung 
jedoch für „eher unwahrscheinlich“ oder „unwahrscheinlich“.
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40 
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33 
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bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

wahrscheinlich eher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich unwahrscheinlich keine Angaben
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22% 

49% 

27 
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63 
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wahrscheinlich

eher wahrscheinlich

unwahrscheinlich

eher unwahrscheinlich
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Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

Der hohe Anteil unentschlossener Befragter aus den Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern belegt, dass sich vor allem 
Datenschutzbeauftragte aus Großunternehmen mit dieser Frage beschäftigt haben. In der grundsätzlichen Aussage sind sich die 
Praktiker jedoch einig: einen Einfluss der Aufsichtspraxis auf die Entscheidung für den Hauptsitz eines Unternehmens befürchten 
sie nicht. Besonders klar fällt diese Aussage bei Datenschutzbeauftragten in Unternehmen mit über 50.000 Mitarbeitern aus: 
hier halten gerade mal 12% einen Einfluss für „eher wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“.
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30% 
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über 50.000

wahrscheinlich eher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich unwahrscheinlich keine Angaben
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98% 2% 6 285 

Ja Nein 

22. “Verfügt ihr Unternehmen bereits über, von der Aufsichtsbehörde genehmigte, 

            Binding Corporate Rules?”

Gemäß § 4c Abs. 2 BDSG kann die zuständige Aufsichtsbehörde einzelne Verfahren grenzüberschreitender Datenübermittlungen 
außerhalb Europas und sicherer Drittstaaten genehmigen, wenn das Unternehmen allgemein verbindliche unternehmensinterne 
Regelungen zum Schutz der Daten erlassen hat. Mit diesem Verfahren haben bisher ganze 2 % der befragten Datenschutz-
beauftragten Erfahrungen gesammelt. Nach der Statistik der Europäischen Kommission wurden bisher in Deutschland nur die 
Binding Corporate Rules eines Konzerns abschließend genehmigt.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:
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ja nein keine Angaben
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5% 
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31% 

37% 

53% 

22% 

30% 
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7% 
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14% 

17% 

12% 

41 

93 

89 

34 

15 

bis 50

bis 500

bis 5.000

bis 50.000

über 50.000

wahrscheinlich eher wahrscheinlich eher unwahrscheinlich unwahrscheinlich keine Angaben

23. “Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr Unternehmen von Binding Corporate 

           Rules (BCR) zukünftig Gebrauch macht?”

39,7 % der teilnehmenden Datenschutzbeauftragten halten es für wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich, dass ihr Unternehmen 
von der Möglichkeit von verbindlichen Unternehmensregeln (BCR) zukünftig Gebrauch macht. Besonders stark ist dieses Inter-
esse unter den großen Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten ausgeprägt.

Meinungen der Datenschutzbeauftragten nach Unternehmensgröße:

Mit Artikel 43 des Entwurfes einer Datenschutzgrundverordnung sollen Datenübermittlung auf der Grundlage verbindlicher 
unternehmensinterner Vorschriften zulässig sein, wenn eine Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des in Artikel 58 beschriebenen 
Kohärenzverfahrens verbindliche unternehmensinterne Vorschriften genehmigt hat. Trotz des enormen Aufwandes für ein 
solches Verfahren halten es vor allem die Praktiker aus den großen Unternehmen für wahrscheinlich, dass ihr Unternehmen 
von dieser Regelung zukünftig Gebrauch machen wird.

0%

9% 

26% 

31% 

34% 

26 

76 

88 

97 

wahrscheinlich

unwahrscheinlich

eher wahrscheinlich

eher unwahrscheinlich



Ich bin dabei!

Liebe Leser,

die Studie DATENSCHUTZPRAXIS 2012 ist nur der Beginn einer regelmäßigen Erhebung wichtiger Erfahrungswerte der Daten-
schutzpraktiker. Nach den überzeugenden Ergebnissen in der vorliegenden Studie wollen wir diese in ihren Kernerhebungen 
fortsetzen, um durch die Vergleichbarkeit Entwicklungstrends aufzuzeichnen. Gleichzeitig wollen wir aber auch bestimmte aktuelle 
Themen – die bisher nur angerissen wurden – in den Folgejahren vertiefen und Ihre Meinung zu diesen Themen einholen. Dafür 
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung: Haben Sie Anregungen, Änderungsvorschläge oder sonstige Hinweise zögern Sie bitte nicht, 
uns diesen Feed-Back-Bogen ausgefüllt per Post/Fax oder E-Mail zuzusenden! Und teilen Sie uns bitte mit, ob Sie im Jahr 2014 
als Befragte/r oder als interessierte/r Leser/in der Studie erneut die Ergebnisse zugeschickt haben möchten. Herzlichen Dank! 

Marcus Belke
Managing Direktor

DATENSCHUTZPRAXIS 2014 - Ich bin dabei!

Post: 2B Advice – the privacy benchmark
 Wilhelmstrasse 40-42
 53111 Bonn
 
Fax:  +49 228 926165-109  

E-Mail:  kontakt@datenschutzumfrage.de

Ich habe folgende Anregungen/Hinweise/Vorschläge:

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 Ich bin betrieblicher Datenschutzbeauftragte/r und möchte eine elektronische Einladung zur Teilnahme an der 
 Befragung 2014 erhalten. 

 Ich möchte nach Teilnahme den Bericht DATENSCHUTZPRAXIS 2014 als Datei auch in den folgenden Jahren erhalten. 

 NEWSLETTER: Der elektronische Newsletter der 2B Advice GmbH - the privacy benchmark bietet Ihnen Informationen  
 zu aktuellen Entwicklungen im Datenschutz. Sie können sich zusätzlich für unseren Newsletter anmelden. 

 

 Meine E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________
 Datum, Name, Vorname, Unterschrift  

Datenschutzpraxis 2014

mailto:kontakt%40datenschutzumfrage.de?subject=Anmeldung%20zur%20Datenschutzumfrage%202014


2B Advice GmbH

Wilhelmstraße 40-42 | 53111 Bonn

Fon_+49 228 926165-100

Fax_+49 228 926165-109

www.2b-advice.com

Berlin | Bonn | Brezno | München | New York
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